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Anlage 2 - Honorarermittlung 
 


Projekt: Modernisierung des Studentenwohnheims C , Kirrberger Straße 13, 66424 Homburg/Saar 


Leistung: Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1-9 


 
1. 


 
1.1 


 


 
 


2. 


Honorarzone 


 
Honorarsatz 
 


 
 
Bewertung der Grundleistungen je Leistungsphase: 


III 


 
unten 


 


 
[%] 


 


[%] 
 


[%] 
 


[%] 
 


[%] 
 


[%] 
 


[%] 
 


[%] 
 


[%] 
 


Summe: [%] 
 
 


3. Umbauzuschlag: 10
  


[%] 


4. Nebenkosten: 5  [%] 


   
5. Honorarangebot netto (ohne MwSt.) 284.826,54 € 


6. Mehrwertsteuer 54.117,04 € 


 
7. Honorarangebot brutto 


 
 338.943,58        € 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honorarberechnung  Seite 1 von 1 








Informationsunterlage zum Leistungsgegenstand 


Bezeichnung der Leistung: 
 


Projekt:  Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 Homburg/Saar 


Leistung:  Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1‐9 


 
Architektenleistungen gemäß § 34 HOAI im Rahmen der Modernisierung des Studentenwohnheimes 


C. Das Studentenwohnheim C wurde 1965 erbaut und soll jetzt grundlegend modernisiert und neu 


konzipiert werden. Das Studentenwohnheim verfügt über einen Keller, Erdgeschoss, sechs 


Stockwerke mit insgesamt 125 Einzelzimmern à 11 qm. Die Einzelzimmer verfügen nicht über eine 


Nasszelle und eine Küchenzeile. Dafür sind auf jedem Stockwerk Gemeinschaftsküchen und 


Gemeinschaftsduschen und ‐toiletten vorhanden. Im Erdgeschoss und Keller befinden sich 


Gemeinschaftsräume. Im Keller sind neben den Versorgungsräumen noch ein Fahrradkeller und eine 


Heimbar. Die Einzelzimmer sollen zu voraussichtlich insgesamt 78 Appartements mit 19,9 qm 


umgebaut werden. Die Appartements sollen mit eigener Nasszelle ausgestattet sein. Auf jedem 


Stockwerk soll es eine Gemeinschaftsküche geben. Der Kostenrahmen für diese Maßnahme wurde 


ohne Architektenleistungen auf 3,2 Mio. Euro brutto geschätzt. Die zu beauftragende Leistung 


umfasst die Grundleistungen nach HOAI § 34 der Objektplanung Leistungsphasen 1‐9. Es ist 


vorgesehen, die Leistung stufenweise abzurufen: Stufe 1 umfasst Leistungsphase 1, 2 und 3; Stufe 2 


umfasst LPH 4; Stufe 3 umfasst LPH 5, 6, 7, und 8; Stufe 4 umfasst LPH 9. Wesentliche 


Voraussetzungen für die weitere Beauftragung sind die Einhaltung der vorgegebenen 


Kostenobergrenze und Termine sowie die vorhandenen oder sich ggf. ändernden 


Finanzierungsgrundlagen. Aus der stufenweisen Beauftragung bzw. Nichtbeauftragung der weiteren 


Stufen ergibt sich kein Anspruch für den Auftragnehmer auf eine höhere bzw. zusätzliche Vergütung. 


Dieser ist nicht verhandelbar und zwingend einzuhalten. Auf die Optionen besteht kein 


Rechtsanspruch. Die Erbringung der Leistung soll direkt im Anschluss an das Vergabeverfahren 


erfolgen. Der Auftraggeber hat jederzeit die Möglichkeit, das Planungsverfahren zu beenden, ohne 


dass daraus ein Anspruch auf weitere Beauftragung besteht noch können sonstige vertragliche 


Verpflichtungen für den Auftraggeber entstehen. 
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Bezeichnung der Leistung: 
 


Projekt:  Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 Homburg/Saar 


Leistung:  Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1‐9 


 
 


Verpflichtungserklärung 
Zur Tariftreue und Mindestentlohnung für die Vergabe von öffentlichen Bau‐, 


Liefer‐ und Dienstleistungsaufträgen 
 


Die  Bestimmungen  des  Gesetzes  Nr.  1798  über  die  Sicherung  von  Sozialstandards,  Tariftreue  und 
Mindestlöhnen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland (Saarländisches Tariftreuegesetz – 
STTG) vom 6. Februar 2013 (Amtsbl. S. 84) wurden zur Kenntnis genommen und es wird nachstehende 
Verpflichtungserklärung abgegeben:  
 
Meinem/Unserem Angebot liegt die nachstehende Vereinbarung zugrunde:  
 


1. Ich/Wir  verpflichte(n)  mich/uns,  im  Fall  der  Auftragserteilung  nach  §  1  Absatz  1  des 
Saarländischen  Tariftreuegesetztes,  den  in  meinem/unserem  Unternehmen  beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  wenigstens  diejenigen  Mindestarbeitsbedingungen 
einschließlich  des  Mindestentgelts  zu  gewähren,  welche  im  Geltungsbereich  des 
Arbeitnehmer‐Entsendegesetzes Anwendung  finden  (§ 3 Absätze 1, 3 und 4 Saarländisches 
Tariftreuegesetz). Sollte das dort festgelegte Entgelt unter einem Stundenlohn von 8,50 Euro 
brutto liegen, so gelten die 8,50 Euro als verbindlich.  


 
2. Für  den  Fall,  dass  weder  das  Arbeitnehmer‐Entsendegesetz  noch  das 


Mindestarbeitsbedingungsgesetz einschlägig ist, verpflichte(n) ich mich/uns, meinem/unseren 
Beschäftigten, ohne Auszubildenden, bei der Ausführung der Leistung mindestens 8,50 Euro 
brutto pro Stunde zu zahlen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns darüber hinaus im Rahmen dieser 
Verpflichtungserklärung die Art der tariflichen Bindung meines/unseres Unternehmens sowie 
die gezahlte Höhe der Mindeststundenentgelte für die  im Rahmen der Leistungserbringung 
eingesetzten  Beschäftigten  anzugeben.  Die  Informationen  sind  dieser  Erklärung  als  Anlage 
beigefügt.  


 
3. Die nach diesem Gesetzt anzuwendenden Entgelttarife sind unter folgendem Link abrufbar: 


htttp://www.saarland.de/tarifregister.htm  Stichwort  „Saarländisches  Tariftreuegesetz  – 
STTG“.  


 
4.  Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, 


die  nach  dem  auf  die  Beschäftigungsverhältnisse  meiner/unserer  Arbeitnehmerinnen  und 
Arbeitnehmer anzuwendenden Rechts zu entrichten sind.  


 
5.  Ich/Wir  verpflichte(n) mich/uns  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  Leiharbeitnehmerinnen  und  –


nehmern  im  Sinne  des  Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes  in  der  Fassung  der 
Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBI. I S. 158), zuletzt geändert durch Artikel 26 des 
Gesetztes vom 20. Dezember 2011 (BGBI. I S. 2854) in der jeweils geltenden Fassung, bei der 
Ausführung der Leistung für die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt werden wie meine/unsere 
regulär Beschäftigten (§ 3 Absatz 6 Saarländisches Tariftreuegesetz).  


 
6.  Ich/Wir  verpflichte(n)  mich/uns,  dem  öffentlichen  Auftraggeber  zur  Durchführung  von 


Stichprobenkontrolle  Einblick  in  die  Entgeltabrechnungen  sowie  in  die  in  §  9  Absatz  1  des 
Saarländischen  Tariftreuegesetzes  darüber  hinaus  aufgeführten,  vollständigen  und 







prüffähigen  Unterlagen  zu  geben.  Das  Einverständnis  der  von  mir/uns  eingesetzten 
Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmern  zu  der  Vorlage  der  Entgeltabrechnungen  und 
Überprüfung der vorgelegten Entgeltabrechnungen werde(n) ich/wir einholen.  


 
7.  Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns,  für  jeden schuldhaften Verstoß gegen die Verpflichtungen 


gemäß §§ 3, 4. 8 Absatz 2 und 9 des Saarländischen Tariftreuegesetzes eine Vertragsstrafe in 
Höhe  von bis  zu  fünf  Prozent  des Auftragswertes  zu  zahlen. Mir/Uns  ist  bekannt,  dass  bei 
mehreren Verstößen die  Summe der Vertragsstrafe  zehn Prozent des Auftragswertes nicht 
übersteigen darf. Mir/Uns ist ebenfalls bekannt, dass ich/wir zur Zahlung einer Vertragsstrafe 
nach  Satz  1  auch  für  den  Fall  verpflichtet  bin/sind,  dass  der  Verstoß  durch  ein 
Nachunternehmen  begangen  wird  und  das  ich/wir  den  Verstoß  kannte(n)  oder  kennen 
musste(n). Mir/Uns ist bekannt, dass die verwirkte Strafe, sollte diese unverhältnismäßig hoch 
sein,  von  dem  öffentlichen  Auftraggeber,  basierend  auf  meinen/unseren  Antrag,  auf  den 
angemessenen  Eurobetrag  herabgesetzt  werden  kann.  Dieser  kann  beim  Dreifachen  des 
Betrages  liegen,  den  der  Auftragnehmer  durch  den  Verstoß  gegen  die  Tariftreuepflichten 
gemäß § 3 des Gesetzes eingespart hat.  


 
8.  Ich/Wir  erkenne(n)  an,  dass  die  schuldhafte  Nichterfüllung  der  in  der  §§  3  und  4  des 


Saarländischen Tariftreuegesetzes genannten Anforderungen durch mich/uns oder durch die 
von  mir/uns  eingesetzten  Nachunternehmer  sowie  schuldhafte  Verstöße  gegen  die 
Verpflichtungen  der  §§  8  Abs.  2  und  9  Abs.  2  des  Saarländischen  Tariftreuegesetzes  den 
Auftraggeber zur fristlosen Kündigung berechtigen.  


 
9.  Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die  für mich/uns nach den §§ 3 und 4  sowie 8 und 9 des 


Saarländischen  Tariftreuegesetztes  bestehenden  Verpflichtungen  an  etwaige 
Nachunternehmer  oder  Verleiher  identisch  vertraglich  weiterzugeben  und  derart  zum 
Vertragsgegenstand  zu machen,  dass  diese Verpflichtungen  zugleich unmittelbare Wirkung 
zugunsten des öffentlichen Auftraggebers entfalten. Dies gilt insbesondere für das Verlangen 
der Abgabe einer dieser Verpflichtungserklärung gleich lautender Erklärung.  


 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Datum und Unterschrift 


Firmenanschrift (Stempel) und Telefon  
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EU-Teilnahmebedingungen für die Angebotsabgabe 
für die Vergabe von freiberuflichen Leistungen 


 
Ausgabe: April 2016 


 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Vergabeverordnung- VgV“. 


 
1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 


Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder 
Fehler, so hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 


2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 


Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbe- 
werbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, 
ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 


3. Angebot 


3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 


3.2     Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist zu 
dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerech- 
tes Angebot wird ausgeschlossen. 


3.3     Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestel- 
le bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 


3.4 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 


3.5 Bei Preisen/Honoraren, die einer Preisverordnung unterliegen, ist diese zu beachten. 


3.6 Alle Preise sind in Euro mit höchstens zwei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der 
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzu- 
fügen. 


4. Bietergemeinschaften 


4.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder abzugeben, 


in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter be- 
zeichnet ist, 
dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, 
dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 


Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifi- 
ziert signierte Erklärung abzugeben. 


4.2      Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforder- 
ten Unternehmen gebildet haben, werden nicht zugelassen. 


5. Unterauftragnehmer 
 


Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Unterauftragnehmer ausführen zu lassen, so muss er die dafür 
vorgesehenen Teilleistungen in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der 
Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass diese Unterauftragnehmer geeignet 
sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und 
entsprechende Verpflichtungserklärungen der Unterauftragnehmer vorzulegen. 
Der Bieter hat Unterauftragnehmer, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eig- 
nungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 


 
6. Andere Unternehmen (Eignungsleihe) 


 
Beabsichtigt der Bieter, sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, fi- 
nanzielle, technische und beruflichen Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen (Eignungsleihe) zu bedienen, so 
muss er die dafür vom anderen Unternehmen überlassenen Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bie- 
ter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass 
ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen ge- 
eignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzuge- 
ben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser anderen Unternehmen vorzulegen. 
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Nimmt der Bieter zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit die Kapazitäten ande- 
rer Unternehmen in Anspruch (Eignungsleihe), müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die 
Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung Eignungsleihe“ abzugeben 


 
7. Eignung 


 
Die Bieter haben mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ oder eine Einheitliche Europäi- 
sche Eigenerklärung (EEE) vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Ebenso sind die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen mit dem 
Angebot vorzulegen. Ist der Einsatz von Unterauftragnehmer / anderen Unternehmern vorgesehen, müssen die 
Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Unterauftragnehmer / anderen Unternehmer auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorgelegt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische 
Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die 
deutsche Sprache beizufügen. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen ent- 
fällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Unterauftragnehmer / andere Unternehmer) bereits im Teilnah- 
mewettbewerb nachgewiesen ist. Bei fehlender Eignung wird der Bieter ausgeschlossen. 
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Bezeichnung der Leistung: 
 


Projekt: Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 Hom-
burg/Saar 


Leistung: Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1-9 


(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 
 


EU-Verzeichnis der Unterauftragnehmer 
 
Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige ich, für Teile des Auftrags, mich der Fähigkeiten von Unter-
auftragnehmern zu bedienen. Hierzu benenne ich nachfolgend die dafür vorgesehenen Teilleistungen und 
auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer. 
 
 


Beschreibung der Teilleistung 
Namen der Unterauftragnehmer 
(erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle) 
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Bezeichnung der Leistungen: 
 


Projekt: Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 
Homburg/Saar 


Leistung: Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1-9 
 


 


(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 
 


Verzeichnis der anderen Unternehmen 
(Eignungsleihe) 


 


 
Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und 
finanziellen Leistungsfähigkeit sowie der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit die Kapazitäten 
anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen.  
 
 


 Angabe zu der überlassenen Kapazität Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des 
Unternehmens (auf gesondertes Verlangen der 


Vergabestelle) 
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Bezeichnung der Leistung: 


Projekt: Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 Hom-
burg/Saar 


Leistung: Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1-9 


 
(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 


 


Verpflichtungserklärung1 
Unterauftragnehmer 
(vom Unterauftragnehmer auszufüllen) 


 


  


 


 


 


 


 


(Name und Anschrift des Unterauftragnehmers) 
 
Wir verpflichten uns im Falle der Auftragserteilung an die 


  


 


 


 


 


 


(Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters/Mitgliedes der Bieter-/Bewerbergemeinschaft) 
 


die im „Verzeichnis  Unterauftragnehmer“ für unser Unternehmen aufgeführten Teilleistungen zu erbringen. 


 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................ ........................................ ................................................................................  
 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift 
   des Unterauftragnehmer) 
 


 


Hinweis: Die Vergabestelle behält sich vor, nicht im Original vorgelegte Erklärungen als Original nachzufor-


dern.  


                                                      
1 Bei Mehrbedarf Kopien fertigen 
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Bezeichnung der Leistung 


Projekt: Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 
Homburg/Saar 


Leistung: Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1-9 


 (wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 
 


Verpflichtungserklärung 
Eignungsleihe 


(vom anderen Unternehmen auszufüllen) 
 


                                                   


                                                   


                                                   


                                                   


(Name und Anschrift des anderen Unternehmens) 


 


Ich/wir verpflichte(n) mich/uns im Falle der Auftragserteilung an die 


                                                   


                                                   


                                                   


                                                   


(Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft 
oder des bevollmächtigten Vertreters der Bietergemeinschaft) 


die im „Verzeichnis der anderen Unternehmen (Eignungsleihe)“ aufgeführten Angaben zu der von uns 
überlassenen Kapazitäten der wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit 


bereitzustellen. 
 


 


 


            


 (Ort) (Datum)  (Stempel und Unterschrift     (Stempel und Unterschrift 
        des Bewerbers/Bieters)   des anderen Unternehmens) 
 


Haftungserklärung im Rahmen der finanziellen oder wirtschaftlichen Eignungsleihe 


Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit des nachstehend mitunterzeichnenden Unternehmens in Anspruch. Dieses verpflichtet 
sich gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem 
gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften. 


 


 


            


 (Ort) (Datum)  (Stempel und Unterschrift     (Stempel und Unterschrift 
        des Bewerbers/Bieters)   des anderen Unternehmens) 
 
Anmerkung: Die Vergabestelle behält sich vor, nicht im Original vorgelegte Erklärungen als Original 
nachzufordern. 
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Name und Anschrift des Bewerbers 
 
 Ort:  


 Datum:  


 Telefon:  


 Fax:  


 E-Mail:  


 Az.-Nr.:  


Studentenwerk im Saarland e. V.  


  


Campus, Gebäude D4.1  


66123 Saarbrücken  


Deutschland  


  
 


Eigenerklärung zur Eignung 
(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft 


und ggf. von seinen Nachunternehmern / Unterauftragnehmern soweit diese keine EEE abgeben wollen, auszufüllen) 
 
Bezeichnung der Leistung: 


Projekt: Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 Hom-
burg/Saar 


Leistung: Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1-9 


 
 
Bezugshinweis: Zu Punkt 7 der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb [§ 45 (4) Nr. 3. VgV] 


Angaben zum Nachweis einer Berufshaftpflicht-
versicherung 


Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft-
pflichtversicherung gemäß § 6 des Vertrages mit einer Deckungs-
summe für Personenschäden in Höhe von            Mio € und 
für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) in Höhe 
von            Mio € abschließen werde(n). Eine entsprechende 
Zusicherung der Versicherung bzw. ein entsprechender Versiche-
rungsnachweis ist als Anlage beigefügt. 


Bezugshinweis: Zu Punkt 7 der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb [§ 45 (4) Nr. 4 VgV] 


 
Jahr Gesamtumsatz 


Umsatz im Tätigkeitsbe-
reich des Auftrags 


Erklärung über den Gesamtumsatz des Bewerbers 
und seinen Umsatz im Tätigkeitsbereich des Auf-
trags in den letzten drei Geschäftsjahren 


                 €                 € 


                 €                 € 


                 €                 € 


Bezugshinweis: Zu Punkt 7 der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb [§ 46 (3) Nr. 1VgV] 


Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei Geschäftsjahren Leistungen erbracht habe(n), die mit der zu verge-
benden Leistung vergleichbar (Studentenwohnheim) sind. Erläuternde Angaben einschließlich Kopie einer Referenzbe-
scheinigung (Bestätigung durch den Auftraggeber, dass die Leistungen auftragsgemäß erbracht wurden) in gesonderter 
Anlage. 


Referenzen:  


1. Referenz (Projekt des Projektleiters) 


Kurze Beschreibung: 
 
 


Leistungszeit von ___________ bis ___________    (wird nicht bewertet) 


Nutzung des betreuten Projektes 
Studentenwohnheim     
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 Andere Nutzung (kurz erläutern):  
____________________________ 


Umfang des betreuten Projektes: 
 
Anrechenbare Kosten (KG 300-400) (netto, gerundet auf TEUR):   ______ EUR 


Beauftragter Leistungsumfang (gemäß HOAI)  
 


Leistungsphase 1  ,  Leistungsphase 2     Leistungsphase 3  , 


Leistungsphase 4  ,  Leistungsphase 5  ,  Leistungsphase 6  , 


Leistungsphase 7  ,  Leistungsphase 8  ,  Leistungsphase 9  . 


Projektleitung beim Bewerberbüro:  ___________________________________ 


Ansprechpartner/in beim Auftraggeber:  Name:  
   
     Telefonnummer:  
 
 


2. Referenz  


Kurze Beschreibung: 
 
 


Leistungszeit von ___________ bis ___________    (wird nicht bewertet) 


Nutzung des betreuten Projektes  
Studentenwohnheim  


Andere Nutzung (kurz erläutern):  
________________________________ 


Umfang des betreuten Projektes: 
 
Anrechenbare Kosten (KG 300-400) (netto, gerundet auf TEUR):   ______ EUR 


Beauftragter Leistungsumfang (gemäß HOAI)  
 


Leistungsphase 1  ,  Leistungsphase 2     Leistungsphase 3  , 


Leistungsphase 4  ,  Leistungsphase 5  ,  Leistungsphase 6  , 


Leistungsphase 7  ,  Leistungsphase 8  ,  Leistungsphase 9  . 


Projektleitung beim Bewerberbüro:  ___________________________________ 


Ansprechpartner/in beim Auftraggeber:  Name:  
   
     Telefonnummer:  
 
 


3. Referenz 


Kurze Beschreibung: 
 
 


Leistungszeit von ___________ bis ___________    (wird nicht bewertet) 


Nutzung des betreuten Projektes  
Studentenwohnheim  


Andere Nutzung (kurz erläutern):  
_________________________________ 


Umfang des betreuten Projektes: 
 
Anrechenbare Kosten (KG 300-400) (netto, gerundet auf TEUR):   ______ EUR 


Beauftragter Leistungsumfang (gemäß HOAI)  
 


Leistungsphase 1  ,  Leistungsphase 2     Leistungsphase 3  , 


Leistungsphase 4  ,  Leistungsphase 5  ,  Leistungsphase 6  , 


Leistungsphase 7  ,  Leistungsphase 8  ,  Leistungsphase 9  . 


Projektleitung beim Bewerberbüro:  ___________________________________ 


Ansprechpartner/in beim Auftraggeber:  Name:  
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     Telefonnummer:  
 
 


 


Bezugshinweis: Zu Punkt 7 der Aufforderung zu Teilnahmewettbewerb [§ 46 (3) Nr. 8 VgV] 


Die Anzahl der in den letzten drei abgeschlosse-
nen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich be-
schäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufs- 
bzw. Lohngruppen mit extra ausgewiesenen Füh-
rungskräfte, ggf. auf gesonderter Anlage darstel-
len. 


1. Jahr 
      Geschäftsführer 
      Architekt/Bautechniker oder Gleichwertige 
                                                    


2. Jahr 
      Geschäftsführer 
      Architekt/Bautechniker oder Gleichwertige 
                                                    


3. Jahr 
      Geschäftsführer 
      Architekt/Bautechniker oder Gleichwertige 
                                                    


Bezugshinweis: Zu Punkt 7 der Aufforderung zu Teilnahmewettbewerb [§ 44 (1) VgV] 


Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder 
Wohnsitzes 


  


Ich bin / Wir sind eingetragen im Handelsregister 
(Bescheinigung ist dem Antrag beizulegen. Der Auszug darf 
zum Zeitpunkt der Bekanntmachung nicht älter als 3 Mona-
te sein) 


 unter der Nummer:                           


 beim Amtsgericht:                           


 
Ich bin / Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregis-
ter verpflichtet. 


Ich gehöre / Wir gehören zu 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


freiberuflichen Ingenieuren 
 
freiberuflichen Architekten 
 
Ingenieur- und Architektenkammer 
 
zugelassenen Prüfingenieuren 
 
                                    


    


Bezugshinweis: § 124 (1) Nr. 2 GWB 


 Ja Nein 


Angabe, ob ein Insolvenzverfahren oder ein ver-
gleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröff-
net oder die Eröffnung beantragt worden ist oder 
der Antrag mangels Masse abgelehnt oder ein 
Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde 


Ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares 
gesetzlich geregeltes Verfahren wurde bean-
tragt. 


  


Ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares 
gesetzlich geregeltes Verfahren wurde eröff-
net. 


  


Ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens oder eines vergleichbaren gesetzlich 
geregelten Verfahrens wurde mangels Masse 
abgelehnt. 


  


Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestä-
tigt. 


  


Falls ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, werde(n) ich/wir ihn auf Verlangen vorlegen. 


Bezugshinweis: § 124 (1) Nr. 2 GWB 


 Ja Nein 


Angabe, ob sich das Unternehmen in Liquidation 
befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat. 


Mein/Unser Unternehmen befindet sich in Li-
quidation oder hat seine Tätigkeit eingestellt. 


  


Bezugshinweis: Ausschlussgründe gemäß § 123 (1) Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 und10 GWB sowie § 123 (4) Nr. 1 GWB 


Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfeh-
lung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als 


Ich erkläre / Wir erklären, dass für mein/ unser Unternehmen keine 
Ausschlussgründe gemäß § 123 GWB vorliegen bzw. bei nationa-
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Bewerber in Frage stellt len Vergabeverfahren keine schweren Verfehlungen vorliegen, die 
meine/ unsere Zuverlässigkeit in Frage stellen. 
 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht 
– gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungs-


gesetz oder 
– gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder 
gem. § 19 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr 
als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessät-
zen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden 
bin/sind. 


Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bewerber/ Bieter die zur Angebotsabgabe 
aufgefordert werden sollen/dessen Angebot beauftragt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister 
gem. § 150a GewO beim Bundesamt der Justiz anfordern. 
 
Bezugshinweis: § 123 (4) Nr. 1 GWB 


Angaben, dass die Verpflichtung zur Zahlung von 
Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur ge-
setzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß 
erfüllt ist, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung 
unterliegen 


Ich erkläre / Wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung 
zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 
gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Bei-
tragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. 


Bezugshinweis: Zu Punkt 7 der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb [§ 46 (3) Nr. 9 VgV] 


Angaben zur Ausstattung, Geräte und technischer 
Ausrüstung über die der Bewerber zur Erfüllung 
der Dienstleistung verfügt 
(inkl. verwendete Hardware und Software) 


Die nötigen Erklärungen mache(n) ich/wir in einer gesonderten 
Anlage 


Bezugshinweis: Zu Punkt 7 der Aufforderung zu Teilnahmewettbewerb [§ 46 (3) Nr. 3 VgV] 


Angaben zu Maßnahmen des Bewerbers zur Ge-
währleistung der Qualität 


Die nötigen Erklärungen mache(n) ich/wir in einer gesonderten 
Anlage 


Bezugshinweis :§ 56 (2) VgV  


Mir/uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen der Eigenerklärungen mit dem Teilnahmeantrag der 
Vergabestelle vorgelegt werden müssen. 


 


Bezugshinweis. zu Punkt 7 der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb [§ 46 (3) Nr. 2 und Nr. 6 VgV] 


Angabe zu den Personen, die die Leistung tatsächlich erbringt (Projektleiter) 


Entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie 
Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen sind auf einer gesonderten Anlage mit dem Teilnahme-
antrag einzureichen. 


Name  Vorname  


Berufliche Qualifikation 
(Abschluss) 


 


Berufserfahrung zum Zeitpunkt der Bekanntmachung 


In Jahren 
 In abgewickelten Projekten 


als Projektleiter 
 


Referenzen 


Projektname Projektlaufzeit Baukosten (KGR 200-700 
Brutto) 


Position im Projekt 
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Anlagen: 
– Erklärung Ausstattung, Geräte und technische Ausrüstung 


(vom Bewerber selbst zu erstellen)  gemäß  § 46 (3) Nr. 9 VgV 
– Erklärung zur Qualitätssicherung 


(vom Bewerber selbst zu erstellen) gemäß § 46 (3) Nr. 3 VgV 
– Nachweis zur Berufshaftpflichtversicherung  gemäß § 45 (4) Nr. 2 VgV 
– Nachweis der Referenz durch den Referenzgeber als Kopie 


gemäß § 46 (3) Nr. 1 VgV 
– Nachweis zu den Personen als Kopie 


gemäß § 46 (3) Nr. 2 und Nr. 6 VgV  
–                                               
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 ............................................................ ........................................ ................................................................................ 
 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 
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Name und Anschrift des Bewerbers 
 
 Ort:  


 Datum:  


 Telefon:  


 Fax:  


 E-Mail:  


 Az.-Nr.:  


Studentenwerk im Saarland e. V.  


  


Campus, Gebäude D4.1  


66123 Saarbrücken  


Deutschland  


  
 


Liste der Projektverantwortlichen des AN 
(vom Bewerber/Bieter auszufüllen) 


 
Bezeichnung der Leistung: 
 


Projekt: Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 Hom-
burg/Saar 


Leistung: Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1-9 


 
Für die oben aufgeführte/n Planungsleistung/en werden von mir folgende Person/en als Projektverantwortli-
chen für die auszuführenden Leistungen/Teilleistungen benannt: 
 


 Koordinator der Gesamtmaßnahme 
 
Für die Koordination der Gesamtmaßnahme und der anderen an der Planung fachlich Beteiligten wird von 
mir benannt: 


Firma:  ________________________________  Name:  ________________________________  


  ________________________________  E-Mail:  ________________________________  


Straße:  ________________________________  Telefon:  ________________________________  


PLZ/Ort:  ________________________________  Fax:  ________________________________  


Und als Stellvertreter: 


Firma:  ________________________________  Name:  ________________________________  


  ________________________________  E-Mail:  ________________________________  


Straße:  ________________________________  Telefon:  ________________________________  


PLZ/Ort:  ________________________________  Fax:  ________________________________  
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 Projektverantwortlicher für das Leistungsbild                           
 
Als Projektverantwortlicher für das Leistungsbild                           wird von mir benannt: 


Firma:  ________________________________  Name:  ________________________________  


  ________________________________  E-Mail:  ________________________________  


Straße:  ________________________________  Telefon:  ________________________________  


PLZ/Ort:  ________________________________  Fax:  ________________________________  


Und als Stellvertreter: 


Firma:  ________________________________  Name:  ________________________________  


  ________________________________  E-Mail:  ________________________________  


Straße:  ________________________________  Telefon:  ________________________________  


PLZ/Ort:  ________________________________  Fax:  ________________________________  


 
 Projektverantwortlicher für das Leistungsbild                           


 
Als Projektverantwortlicher für das Leistungsbild                           wird von mir benannt: 


Firma:  ________________________________  Name:  ________________________________  


  ________________________________  E-Mail:  ________________________________  


Straße:  ________________________________  Telefon:  ________________________________  


PLZ/Ort:  ________________________________  Fax:  ________________________________  


Und als Stellvertreter: 


Firma:  ________________________________  Name:  ________________________________  


  ________________________________  E-Mail:  ________________________________  


Straße:  ________________________________  Telefon:  ________________________________  


PLZ/Ort:  ________________________________  Fax:  ________________________________  


 
 Projektverantwortlicher für das Leistungsbild                           


 
Als Projektverantwortlicher für das Leistungsbild                           wird von mir benannt: 


Firma:  ________________________________  Name:  ________________________________  


  ________________________________  E-Mail:  ________________________________  


Straße:  ________________________________  Telefon:  ________________________________  


PLZ/Ort:  ________________________________  Fax:  ________________________________  


Und als Stellvertreter: 


Firma:  ________________________________  Name:  ________________________________  


  ________________________________  E-Mail:  ________________________________  


Straße:  ________________________________  Telefon:  ________________________________  


PLZ/Ort:  ________________________________  Fax:  ________________________________  


 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 


 


 ............................................................ ........................................ ................................................................................  
 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 
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Datum: 


Ort:
 


 
 
 
 


Raum:


Ablauf der Einreichungsfrist: 


14.05.2018  Uhrzeit: 


siehe Vergabestelle 


 


 
10:00 


 


 


 


 


Service Point, UG


 


Vergabestelle 


 
Studentenwerk im Saarland e. V.  


 
 


Ort:


 
 
Saarbrücken 


  Datum:  


Campus, Gebäude D4.1  Telefon: 0681 302 2801 


66123 Saarbrücken  Fax: 0681 302 2890 


Deutschland  E‐Mail: a.oswald@studentenwerk‐saarland.de 


  Az.‐Nr.: 2018 01


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb (Interessensbestätigung) 


 
Bezeichnung der Leistung: 


 


Projekt:  Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 Homburg/Saar 


Leistung:  Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1‐9 


 
Anlagen zur „Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb (Interessensbestätigung)“ 


 


A)  die beim Bewerber verbleiben und im Teilnahmewettbewerb zu beachten sind: 
 


10102‐STWSaa Aufforderung Teilnahmewettbewerb 
 


10104‐ STWSaa EU‐Teilnahmebedingungen Teilnahmewettbewerb  


Informationsunterlage zum Leistungsgegenstand 


 
 


B)  die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Teilnahmeantrag einzureichen sind: 
 


10105‐ STWSaa Teilnahmeantrag (Interessensbestätigung) 
 


10004‐ STWSaa Verzeichnis Nachunternehmerleistungen 
 


10005‐ STWSaa EU‐Verzeichnis der Unterauftragnehmer 
 


10006‐ STWSaa Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer 
 


10005a‐ STWSaa Verzeichnis anderer Unternehmen (Eignungsleihe) 
 


10006a‐ STWSaa Verpflichtungserklärung Eignungsleihe 
 


10008‐ STWSaa Eigenerklärung zur Eignung 
 


10009‐ STWSaa Liste Projektverantwortliche 
 
1.  Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und für Rechnung 


Studentenwerk im Saarland e. V.    
 


 
zu vergeben. 
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2. Auskünfte: 


Auskünfte werden erteilt; nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei: 


   Name:   siehe Vergabestelle   Telefon: 


Fax: 


Straße:  E‐Mail: 


PLZ / Ort: 
 


 


Nicht beigefügte Unterlagen sind: 
 


             Genehmigungspläne aus dem Jahr 1965 
 
 
 
 
 


 3. Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen: 


3.1  Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind – zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen Teilnah‐ 
mewettbewerb genannten – mit dem Teilnahmeantrag (Interessensbestätigung) einzureichen: 


siehe Auftragsbekanntmachung 
 


3.2  Vorlage von mit dem Teilnahmeantrag (Interessensbestätigung) auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterla‐ 
gen zu den in Nr. 7 genannten bzw. angekreuzten Eignungskriterien: 


 


 
 
 
 
 
 


4.  Teilnahmeanträge(Interessensbestätigung) können gestellt werden: 


schriftlich,    elektronisch in Textform , 


  elektronisch mit fortgeschrittener Signatur,    elektronisch mit qualifizierter Signatur 


5.  Abgabe des Teilnahmeantrags (Interessensbestätigung): 


Bei schriftlichem Teilnahmeantrag (Interessensbestätigung) ist die beigefügte Bestätigung/ der beigefügte Teil‐ 
nahmeantrag (Interessensbestätigung) zu unterschreiben und mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist an die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 


siehe Vergabestellle 
 


Stelle:    
 
 
 


Straße:    


PLZ/Ort:      


Der Umschlag ist außen mit Namen (Unternehmen) und Anschrift des Bewerbers und der Angabe: 
 
 


Teilnahmeantrag (Interessensbestätigung) für: 
 


Projekt:  Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 Homburg/Saar 


Leistung:  Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1‐9 


 
zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels). 
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Bei elektronischen Teilnahmeanträgen in Textform ist die Person des Erklärenden zu benennen und der Teil‐ 
nahmeantrag mit den Anlagen über die Vergabeplattform bei der Vergabestelle einzureichen. Bei elektroni‐ 
schem Teilnahmeantrag (Interessensbestätigung) mit Signatur, ist der Teilnahmeantrag (Interessensbestätigung) 
wie vorgegeben digital zu signieren und zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Einreichungsfrist über 
die Vergabeplattform bei der Vergabestelle einzureichen. 


 


6.     Vorgesehene Anzahl von Bewerbern, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen: 


Mindestens 3 
 


Höchstens   5 
 
 
 
7.  Maßgebende Mindeststandards, Kriterien u. Wichtungen für die Wertung der Teilnahmeanträge 


(Interessensbestätigung): 


Erklärungen gemäß § 123 (1) Nr. 1 bis 10 und § 123 (4) Nr. 1 sowie § 124 (1) Nr. 2 GWB sind im Vordruck „Eigen‐ 
erklärung zur Eignung“ soweit keine EEE abgegeben wird, mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. 


Den Teilnahmeanträgen ist die ausgefüllte Anlage 1 mit der Auskunft über die in 7.1 und 7.2. abgeforderderten 
Informationen zur Bewertung der Teilnahmeanträge mitzugeben. 


7.1  Maßgebende Mindeststandards, die vom Bewerber zu erfüllen sind: 


§ 45 (4) Nr. 2 VgV : 
Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung. 
Nachweis, dass im Auftragsfall durch eine Haftpflichtversicherung eine Deckungssumme für Personenschä‐ 
den in Höhe von  3 Mio € und für sonstige Schäden (Sach‐ und Vermögensschäden) in Höhe von  3 Mio €, 
jeweils zweifach maximiert gegeben ist, entweder durch eine Bestätigung einer bereits abgeschlossenen 
Versicherung oder durch die Erklärung eines in der EU zugelassenen Versicherungsunternehmens, dass im 
Auftragsfall eine Berufs‐ oder Betriebshaftpflichtversicherung mit den o.g. Mindestdeckungssummen mit 
dem Bewerber / dem Mitglied der Bewerbergemeinschaft abgeschlossen wird. 


§ 45 (4) Nr. 4 VgV : 
Mindestjahresumsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei  abgeschlossenen Geschäfts‐ 
jahre, in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags 
Der Bewerber muss mindestens folgende Umsätze aufweisen: 
900.000 € netto in der Summe der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, d.h im Durchschnitt 
300.000 €/Jahr. 


§ 46 (3) Nr. 2 VgV : 
Leistungsfähigkeit der technischen Fachkräfte, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung einge‐ 
setzt werden sollen, inkl. berufliche Befähigung. 
Der Bewerber muss mindestens folgende Befähigung aufweisen: 


 
 
 


§ 46 (3) Nr. 1 VgV : 
Ausführung von Leistungen in den letzten   drei Jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar 
sind. 
Der Bewerber muss mindestens 
die LPH 3‐8 der Objektplanung für eine vergleichbare Maßnahme (Studentenwohnheim) erbracht haben, 
wobei die LPH 8 innerhalb der letzten drei Kalenderjahre (2015, 2016, 2017) abgeschlossen sein muss. 


§ 46 (3) Nr. 6 VgV : 
Leistungsfähigkeit der Führungskräfte des Unternehmens, die die technische Leitung innehaben inkl. beruf‐ 
liche Befähigung. 
Der Bewerber muss mindestens folgende Befähigung aufweisen: 


 
 
 


§ 46 (3) Nr. 8 VgV: 
Durchschnittliche jährliche Beschäftigungszahl des Unternehmens und die Zahl seiner Führungskräfte in 
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den letzten drei Jahren. 
Der Bewerber muss mindestens 


 
 
 


§ 46 (3) Nr. 9 VgV: 
Ausstattung, Geräte und technische Ausrüstung, über die das Unternehmen für die Ausführung des Auf‐ 
trags verfügt. 
Über folgende Ausstattung muss der Bewerber verfügen: 


 
 
 


§ 46 (3) Nr. 3 VgV : 
Maßnahmen des Bewerbers, zur Gewährleistung der Qualität und seiner Untersuchungsmöglichkeiten. 
Der Bewerber muss mindestens 


 
 
 


§ 46 (3) Nr. 10 VgV : 
Teil des Auftrages, der unter Umständen an Unterauftragnehmer vom Bewerber vergeben werden sollen. 
Der Bewerber ist nur dann geeignet, wenn die von ihm benannten Unterauftragnehmer den Mindeststan‐ 


dards für die übernommenen Leistungen genügen. 
 


7.2  Maßgebende Kriterien und Wichtungen für die Wertung der Teilnahmeanträge (Interessensbestätigung) : 


Kriterien  Wichtung (v.H.) 


§ 45 (4) Nr. 4 VgV : 
Gesamtumsatz des Unternehmens, in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags jeweils bezo‐ 
gen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, 
Bei der Wertung sind folgende Sachverhalte wesentlich: 


 
 
 


§ 46 (3) Nr. 2 :VgV 
Leistungsfähigkeit der technischen Fachkräfte, die im Zusammenhang mit der Leis‐ 
tungserbringung eingesetzt werden sollen, inkl. berufliche Befähigung. 
Bei der Wertung sind folgende Sachverhalte wesentlich: 
Bewertung der Berufserfahrung 


 
3 und weniger Jahre Berufserfahrung (zum Zeitpunkt der Vergab‐ 
ebekanntmachung)  


0  Punkte
 


 


4 oder mehr als 4 Jahre Berufserfahrung (zum Zeitpunkt der 
Vergabebekanntmachung)  


12  Punkte
 


Bewertung der Projekte als Projektleiter 
 


2 und weniger abgewickelte Projekte als Projektleiter (zum Zeit‐ 


22 % 


punkt der Vergabebekanntmachung) für die Planung der Leistun‐ 
gen 


0  Punkte 


 


3 oder mehr als 3 abgewickelte Projekte als Projektleiter (zum 
Zeitpunkt der Vergabebekanntmachung) für die Planung der 
Leistungen 


 


§ 46 (3) Nr. 1 VgV : 


 
10  Punkte 


 
 
 


 
63 % 
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Ausführung von Leistungen in den letzten drei Jahren, die mit der zu vergebenden 
Leistung vergleichbar sind. 
Bei der Wertung sind folgende Sachverhalte wesentlich: 
Es sind mindestens drei Referenzen zu nennen, wobei eine Referenz vom Projektleiter 
sein muss. Bei mehr als drei genannten Referenzen werden nur die drei besten Refe‐ 
renzen bewertet. 
Informationen des betreuten Projektes:   


Nutzung 


andere Nutzung  pro Referenz:  0 Punkte 


Studentenwohnheim  pro Referenz:  7 Punkte 


 


Umfang des betreuten Projekts       


Anrechenbare Kosten netto, KGR 300+400       


999.999 EUR oder weniger  pro Referenz:  1 Punkte 


1.000.000 EUR bis 1.999.999 EUR  pro Referenz:  3 Punkte 


ab 2.000.000 EUR  pro Referenz:  7 Punkte 


Beauftragte Leistungsphasen       


1. HOAI‐Phasen       


4 oder weniger Leistungsphasen beauftragt  pro Referenz:  0 Punkte 


5 Leistungsphasen beauftragt  pro Referenz:  4 Punkt 


6 Leistungsphasen beauftragt  pro Referenz:  5 Punkte 


7 Leistungsphasen beauftragt  pro Referenz:  6 Punkte 


8 oder mehr Leistungsphasen beauftragt  pro Referenz:  7 Punkte 


 
§ 46 (3) Nr. 6 VgV : 
Leistungsfähigkeit der Führungskräfte des Unternehmens, die die technische Leitung 
innehaben inkl. berufliche Befähigung. 
Bei der Wertung sind folgende Sachverhalte wesentlich: 


 


 
§ 46 (3) Nr. 8 VgV : 
Personalbestand in den letzten drei Jahren (2015, 2016, 2017). 
Bei der Wertung sind folgende Sachverhalte wesentlich: 
Personen mit einem Hochschulabschluss als Architekt, Bautechniker oder Gleichwertig, 
die in der/n leistungserbringende/n Niederlassung/en tätig sind. 


15 % 


 
Fachpersonal   


1 Person oder weniger  0 Punkte 


2 Personen  3 Punkte 


3 Personen  6 Punkte 


4 Personen  9 Punkte 


5 Personen  12 Punkte 


6 Personen oder mehr  15 Punkte 
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§ 46 (3) Nr. 9 VgV : 
Ausstattung, Geräte und technische Ausrüstung, über die der Bewerber für die Ausfüh‐ 
rung des Auftrages verfügen wird. 
Bei der Wertung sind folgende Sachverhalte wesentlich: 


 
 
 


§ 46 (3) Nr. 3 VgV : 
Maßnahmen des Bewerbers, zur Gewährleistung der Qualität und seiner Untersu‐    
chungsmöglichkeiten. 
Bei der Wertung sind folgende Sachverhalte wesentlich: 


 
 
 


Summe 100 v.H. 
 
8.  Verhandlung 


 
Der Auftraggeber behält sich vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in 


Verhandlung einzutreten. Sollten sich die Notwendigkeit zur Verhandlung ergeben, werden Sie mit gesonderten 
Schreiben dazu eingeladen. 


 


9.  Stelle, an die sich der Bewerber zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
Vergabebestimmungen wenden kann: 


Vergabekammer (§ 156 GWB): 
 


Name:  Vergabekammern des Saarlandes 


Straße:  Franz‐Josef‐Röder‐Straße 17 


PLZ/Ort:   66119 Saarbrücken 


Telefon:   +49 6815014994 


Fax:  +49 6815013506 
 


10.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................................................  ................................................................................ 


 
(Ort)  (Datum)  (Unterschrift)  
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EU-Teilnahmebedingungen Teilnahmewettbewerb 
für die Vergabe von freiberuflichen Dienstleistungen 


 
Ausgabe: April 2016 


 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Vergabeverordnung- VgV“. 


 


 
1. Mitteilung von Unklarheiten in den Teilnahmeunterlagen 


Enthalten die Teilnahmeunterlagen nach Auffassung des Unternehmers Unklarheiten, Unvollständig- 
keiten oder Fehler, so hat er unverzüglich die Vergabestelle vor dem Ablauf der Einreichungsfrist in 
Textform darauf hinzuweisen. 


2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 


Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bewerber auf Verlangen Auskünfte dar- 
über zu geben, ob und auf welche Art der Bewerber wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen 
verbunden ist. 


3. Teilnahmeantrag 
3.1      Der Teilnahmeantrag ist in deutscher Sprache abzufassen. Anträge in anderer Sprache werden aus- 


geschlossen. 


3.2    Für den Teilnahmeantrag sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Teilnahmeunterlagen zu 
verwenden. 


3.3      Der Teilnahmeantrag ist vor Ablauf der von der Vergabestelle angegebenen Einreichungsfrist einzu-  
reichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichter Teilnahmeantrag wird ausgeschlossen. 


3.4      Angaben und Nachweise, die von der Vergabestelle nach dem Einreichungstermin verlangt werden, 
sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. Werden die Angaben und 
Nachweise nicht vollständig fristgerecht vorgelegt, wird der Teilnahmeantrag ausgeschlossen. 


3.5 Teilnahmeanträge, die die Mindeststandards nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. 


4. Bewerbergemeinschaften 
4.1     Bewerbergemeinschaften haben mit ihrem Teilnahmeantrag eine Erklärung aller Mitglieder in Text- 


form abzugeben, 


in der die Bildung einer Bietergemeinschaft im Fall der Angebotsbearbeitung erklärt ist, 
in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, 
dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber der Vergabestelle rechtsverbindlich 
vertritt. 


   Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten 
oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. 


4.2 Ein Wechsel der Identität des Bewerbers oder der Bewerbergemeinschaft ist nicht zugelassen. 
 
 


5. Unterauftragnehmer 
 


Beabsichtigt der Bewerber, Teile der Leistung von Unterauftragnehmer ausführen zu lassen, so muss 
er die dafür vorgesehenen Teilleistungen in seinem Angebot benennen. Der Bewerber hat auf ge- 
sondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass 
diese Unterauftragnehmer geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die 
Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen der Un- 
terauftragnehmer vorzulegen. 
Der Bewerber hat Unterauftragnehmer, bei denen fakultative Ausschlussgründe vorliegen oder die 
das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten 
Frist zu ersetzen. 


 
6. Andere Unternehmen (Eignungsleihe) 


 
Beabsichtigt der Bewerber, sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche 
wirtschaftliche, finanzielle, technische und beruflichen Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen (Eig- 
nungsleihe) zu bedienen, so muss er die dafür vorgesehenen Kapazitäten in seinem Antrag benen- 
nen. Der Bewerber hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten 
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Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Ver- 
fügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter 
sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärun- 
gen dieser anderen Unternehmen vorzulegen. 


 


 
Nimmt der Bewerber in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähig- 
keit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen die- 
se gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der 
„Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen“ abzugeben 


 
7. Eignung 
 


Die Bewerber haben mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ oder eine Ein- 
heitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezi- 
fische Einzelnachweise. Ebenso sind die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten 
Bescheinigungen zuständiger Stellen mit dem Antrag vorzulegen. Ist der Einsatz von Unterauftrag- 
nehmer / anderen Unternehmern vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen 
auch für die benannten Unterauftragnehmer / anderen Unternehmer auf gesondertes Verlangen der 
Vergabestelle vorgelegt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deut- 
sche Sprache beizufügen. Bei fehlender Eignung wird der Bewerber ausgeschlossen. 
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Name und Anschrift des Bewerbers 
 
 Ort:  


 Datum:  


 Telefon:  


 Fax:  


 E-Mail:  


 USt-IdNr.:  


Studentenwerk im Saarland e. V. Az.-Nr.:  


   


Campus, Gebäude D 4.1    


66123 Saarbrücken  


Deutschland  


  
 


Teilnahmeantrag (Interessensbestätigung) 
 
Bezeichnung der Leistung: 
 


Projekt: Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 Hom-
burg/Saar 


Leistung: Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1-9 


 
 


Ihre Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb (Interessensbestätigung) vom            


 


 


 


Anlagen:  10008-STWSaa Eigenerklärung zur Eignung  


  10106- STWSaa Erklärung Bewerbergemeinschaft 


  10004- STWSaa Verzeichnis Nachunternehmerleistungen 


  10005- STWSaa EU-Verzeichnis Unterauftragnehmer 


  10006- STWSaa Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer 


  10005a- STWSaa Verzeichnis anderer Unternehmen (Eignungsleihe) 


  10006a- STWSaa Verpflichtungserklärung Eignungsleihe 


  Unterlage gemäß Nr. 3.1 der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb 


  10009- STWSaa Liste Projektverantwortliche 


                                                


                                                


 


1. Hiermit bewerbe(n) ich/wir mich/uns um die Teilnahme am Wettbewerb für die oben bezeichneten 
Leistungen. 


 


2. Ich/Wir erkläre(n),  


 dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 
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 dass ich/wir alle wesentlichen Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Nachunternehmerleis-
tungen“ bzw. „Verzeichnis der Unterauftragnehmer“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 


 dass ich/wir keine Kapazitäten anderer Unternehmen (Eignungsleihe) zum Nachweis unserer 
wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit in Anspruch neh-
men. 


 


3. Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns zugegangene Änderungen der Unterlagen zum Teilnahmewettbe-
werb Gegenstand meines/unseres Teilnehmerantrages sind. 


 
 
 
 
 


 


 ............................................................ ........................................ ................................................................................  
 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 
 
 


 


Ist 
- bei elektronisch übermittelten Teilnahmeantrag / Interessensbestätigung in Textform der Name 
 der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben, 
- ein schriftlicher Teilnahmeantrag / Interessensbestätigung nicht an obiger Stelle unterschrieben 


oder 
- ein elektronischer Teilnahmeantrag / Interessensbestätigung, der/die signiert werden muss, nicht 


wie vorgegeben signiert, 
wird der Teilnahmeantrag / die Interessensbestätigung ausgeschlossen. 
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Vergabeart 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 


Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 


Bek. im EU-Amtsblatt vom    


 
Datum: 


Ort:
 
 
 


Raum:


Ablauf des Einreichungsfrist 


14.05.2018 Uhrzeit: 


Siehe Vergabestelle 


: 


10:00 


 


 


 


Service Point, UG 


 


Vergabestelle 
 
Studentenwerk im Saarland e. V. 


 
 


Ort:


 
 
Saarbrücken 


 Datum:  


Campus, Gebäude D4.1 Telefon: 0681/302 2801 


66123 Saarbrücken Fax: 0681/302 2890 


Deutschland E-Mail: a.oswald@studentenwerk-saarland.de 


  Az.-Nr.: 2018 01 


 
 
 
 
 


 
 


 


 
 
 
 
 


EU-Aufforderung zur Erstangebotsabgabe/ Verhandlung 
 


Bezeichnung der Leistung: 
 


Projekt: Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 Homburg/Saar


Leistung: Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1-9 


 


Anlagen: 
 


A) die beim Bieter verbleiben und im Verhandlungsverfahren zu beachten sind: 
 


10003-STWSaa EU-Teilnahmebedingungen Angebotsabgabe 
 


Architektenvertrag (Muster) 


Honorarberechnung (Festpreis) 
 


 
B) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 


 
 


10302-STWSaa Angebotsschreiben 
 


 Verpflichtungserklärung STTG 


Architektenvertrag (als Entwurf, 2-fach) 


 


 
Sehr geehrte Damen und Herren, 


 
wir haben Sie neben anderen Bewerbern zur Teilnahme an einem Verhandlungsverfahren gemäß § 51 VgV 
ausgewählt. 


 


1. Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und für Rechnung 


Studentenwerk im Saarland e. V.    
 


 


zu vergeben. 
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2. Auskünfte: 


Auskünfte werden erteilt; nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen bzw. angefordert werden bei: 


Name:  siehe Vergabestelle Telefon: 


Fax: 


Straße: E-Mail: 


PLZ / Ort: 


 
Nicht beigefügte Unterlagen sind: 


 


 
 
 
 
 
 
 


3. Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen: 


Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind – zusätzlich zu den in den EU- 
Teilnahmebedingungen genannten – mit dem Erstangebot einzureichen. 


Abgabe der für die Verhandlungsgespräche vorgesehenen Präsentation ggf. mit textlicher Erläute- 
rung, aus der bereits die Erarbeitung der unter 5. genannten Zuschlagskriterien hervorgeht. Die Aus- 
arbeitung soll 30 Seiten (ausgenommen Deckblätter, Titelseite, Inhaltsverzeichnis und weitere 
Verzeichnisse) nicht überschreiten. 


 


 
 
 
 
 
 
 


4. Losweise Vergabe: 


nein 
 


ja, Angebote sind möglich für    
 
 


5. Zuschlagskriterien und Wertung 


Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot gemäß § 58 VgV, welches unter Berücksichti- 
gung der genannten Kriterien und Wichtungen insgesamt den höchsten Punktwert erreicht. Bei Punkt- 
gleichheit erfolgt der Zuschlag auf das Angebot mit dem niedrigsten Honorar/Preis (in € netto). 


 


Kriterium 1: Honorar/Preis Wichtung   % 


Der Preis (in €, netto) wird ermittelt aus der Wetrungssumme des Angebotes. 


Die Wertungssumme (in €, netto) wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme. 


Für die Angebotswertung wird der Preis (in €, netto ) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 5 Punkten 
normiert: 


5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis. 
0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2,0-fachen des niedrigsten Preises. 
Alle Angebote mit darüber liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte. 
Die Punktermittlung für die dazwischen liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit 
bis zu drei Stellen nach dem Komma. 


Bei den folgenden Kriterien werden nur volle Punktwerte nach folgender Systematik vergeben: 


5 Punkte erhält der Bieter, der alle wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung in vollem 
Umfang erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen in vollem Umfang erwarten lässt. 
4 Punkte erhält der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung in nahezu 
vollem Umfang erkennt und Bewältigung der Problemstellungen in nahezu vollem Umfang erwarten 
lässt. 
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3 Punkte erhält der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung in überwie- 
gendem Umfang erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen in überwiegendem Umfang 
erwarten lässt. 
2 Punkte erhält der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung in nicht 
überwiegendem Umfang erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen in geringem Umfang 
erwarten lässt. 
1 Punkt erhält der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung in geringem 
Umfang erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen nur in sehr geringem Umfang erwarten 
lässt. 
0 Punkte erhält der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung nicht erkennt 
und die Bewältigung der Problemstellungen nicht erwarten lässt. 


 


Kriterium 2: Projektteam   Wichtung 25 % 


Weitere Erläuterung: 
 


 
Vorstellung der für das Projekt vorgesehenen Personen und deren namentliche Benennung mit ihren 
auftragsbezogenen, fachspezifischen Stärken und Aufgaben in dem vorliegenden Projekt. (15 %) 


Darstellung der Ressourcenplanung und Sicherstellung der Verfügbarkeit.                                 (10 %) 
 


Kriterium 3: Zeit und Termincontrolling   Wichtung 50 % 


Weitere Erläuterung: 


Nachvollziehbarkeit und Plausibilität der konkreten Terminplanung.                                     (25 %) 


Nachvollziehbarkeit und Plausibilität einer validen und nachhaltigen Kostenplanung. (25 %) 
 


Kriterium 4: Umsetzungsvorschläge   Wichtung 25 % 


Weitere Erläuterung: 


Nachvollziehbare und sinnvolle Vorschläge zur Umsetzung Modernisierung eines 
Studentenwohnheimes.                                                                                                  (12,5 %) 


Herangehensweise an das Projekt mit besonderer Berücksichtigung eines nicht verhandelbaren Kos- 
tenrahmens für das Projekt mit nachvollziehbaren und sinnvollen Vorschlägen zur Umsetzung von 
Modernisierungsmaßnahmen.                                                                                                                                             (12,5 %) 


 


 
6. Verhandlung 
 


Der Auftraggeber behält sich vor, entsprechend der Auftragsbekanntmachung oder  Aufforderung 
zum Teilnahmewettbewerb (Interessensbestätigung) den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote 
zu vergeben, ohne in Verhandlung einzutreten. Sollten sich die Notwendigkeit zur Verhandlung erge- 
ben, werden Sie mit gesonderten Schreiben dazu eingeladen. 


 


 


Ich lade Sie hiermit zu dem Zweck der Verhandlung zu folgenden Termin ein 


Datum: Uhrzeit: 


Ort: 
 
 
 


Raum: 
 
Gemäß § 17 (10) VgV dienen die Auftragsverhandlungen mit den ausgewählten Bietern der Ermittlung 
desjenigen Bieters, der im Hinblick auf die gestellte Aufgabe am ehesten die Gewähr für eine sachge- 
rechte und qualitätsvolle Leistungserfüllung bietet. 


Das Gespräch soll max. 65 Minuten dauern und folgenden Inhalt haben: 
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Top 1: Begrüßung durch den Bieter   (Dauer ca. 3 Minuten) 


Top 2: Vorstellung der Anwesenden des Bieters   (Dauer ca. 2 Minuten) 
 


Top 3: Präsentation des Bieters   (Dauer ca. 45 Minuten) 
 


Top 4: Beantwortung von Fragen zur Präsentation                          (Dauer ca. 15 Minuten) 


Weitere Erläuterung: 


Sofern das Bewertungsgremium Fragen zum Inhalt und Verständnis der Präsentation hat, besteht die 
Gelegenheit für das Gremium dieses Fragen zu stellen und um Erläuterung zu bitten. 


Falls Sie beabsichtigen, Ihre Präsentation mit einem Präsentationsprogramm zu unterstützen, bitten wir 
Sie, Ihre Präsentation im DIN A4-Papierformat (nur geheftet/gelocht) in 5-facher Ausfertigung den Ver- 
tretern der Vergabestelle zu Beginn des Gespräches zu übergeben. 


 


 
7. Angebote können abgegeben werden: 
 


Schriflich,      elektronisch in Textform, 
 
elektronisch mit fortgeschrittener Signatur, elektronisch mit qualifizierter Signatur.  
 


 
8. Angebotsabgabe 


Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, bitten wir Sie, die Vergabestelle davon um- 
gehend zu unterrichten. 


Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben sowie der Vertragsentwurf 
ausgefüllt zu unterschreiben und mit den Anlagen zweifach im verschlossenem Umschlag bis zum Ab- 
lauf der vorgenannten Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 


siehe Vergabestelle 
 


Stelle:    
 


 
 


Straße:       
PLZ/Ort:     


 


Der Umschlag ist außen sowohl bei Abgabe in schriftlicher Form mit Namen (Firma) und Anschrift des 
Bieters und der Angabe: 


 
Angebot für: 


Projekt: Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 Homburg/Saar


Leistung: Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1-9 


 
zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels). 


Bei elektronischen Angeboten in Textform ist die Person des Erklärenden zu benennen und das Ange- 
bot mit den Anlagen bis zum Einreichungstermin über die Vergabeplattform bei der Vergabestelle ein- 
zureichen. 


Bei elektronischer Angebotsabgabe mit Signatur ist das Angebot wie vorgegeben digital zu signieren 
und zusammen mit den Anlagen bis zum Einreichungstermin über die Vergabeplattform bei der Verga- 
bestelle einzureichen. 


 
 


9. Weiteres Vorgehen 


Nach ggf. durchgeführten Verhandlungen werden die Bieter zur Abgabe eines Folgeangebotes bzw., 
endgültigen Angebotes aufgefordert. 
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10.  Stelle, an die sich der Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestim- 


mungen wenden kann: 


Vergabekammer (§ 156 GWB): 
 


Name: Vergabekammern des Saarlandes 
Straße:   Franz-Josef-Röder-Str. 17 
PLZ/Ort: 66119 Saarbrücken 
Telefon:  +49 6815014994 
Fax: +49 6815013506 


 
 


11.  Sonstige Bedingungen / Hinweise 


Die anliegenden EU-Teilnahmebedingungen sind zu beachten. 
Falls Sie nicht die Absicht haben, am Vergabeverfahren weiter teilzunehmen, bitten wir Sie, die 
Vergabestelle davon umgehend zu unterrichten. 


 


 
12.     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


............................................................ ........................................ ................................................................................ 
(Ort) (Datum) (Unterschrift) 


Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig. 
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Name und Anschrift des Bieters 
 
 Ort:  


 Datum:  


 Telefon:  


 Fax:  


 E-Mail:  


 USt-IdNr.:  


Studentenwerk im Saarland e. V. Az.-Nr.:  


   


Campus, Gebäude D4.1    


66123 Saarbrücken  


Deutschland  


  
 


Angebotsschreiben 
 
Bezeichnung der Leistung: 
 


Projekt: Modernisierung des Studentenwohnheims C, Kirrberger Straße 13, 66424 Hom-
burg/Saar 


Leistung: Objektplanung nach HOAI § 34 LPH 1-9 


 
Ihre Aufforderung zur Angebotsabgabe vom            


Anlagen1:  Honorarvertrag, unterschrieben  


                                                


                                                


1. Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen 
an. 


2. Die Angebotssumme (brutto) gemäß Honorarvertrag beträgt:                           EUR. 


3. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen 
folgende Unterlagen:  


 Unterlagen gem. 10102-STWSaa Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb, Anlagen Teil B) 


 Unterlagen gem. 10202- STWSaa Aufforderung Angebotsabgabe/Verhandlung bzw 10203- 
STWSaa EU-Aufforderung Erstangebotsabgabe/Verhandlung bzw. 10204- STWSaa EU-
Aufforderung Angebotsabgabe, Anlagen Teil B). 


4. Ich/Wir erkläre(n),  


 dass ich/wir alle Leistungen eigenständig ausführen werde(n). 


 dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im Vordruck 10004- STWSaa Nachunternehmerleistungen 
bzw. im Vordruck 10005- STWSaa EU-Verzeichnis Unterauftragnehmer aufgeführt sind, eigen-
ständig ausführen werde(n). 


 dass ich/wir keine Kapazitäten anderer Unternehmen (Eignungsleihe) zum Nachweis unserer 
wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit in Anspruch neh-
men. 


5. Ich/Wir erkläre(n), dass 


 mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes 
sind. 


                                                      
1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 
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 ich/wir nicht zum Kreis der für einen Auftraggeber im Vergabeverfahren als voreingenommen gel-
tende natürliche Personen nach § 124 (1) Nr. 6 GWB  gehöre(n). 
 


6. Mit der Weiterleitung meiner persönlichen Daten (Name und Anschrift des Büros, USt-IdNr., Gegen-
stand des Auftrags) zum Zwecke des Controllings bin ich 


 einverstanden. 


 nicht einverstanden. 


Eine Ablehnung der Zustimmung hat keinerlei Auswirkungen auf die Wertung und die Vergabeent-
scheidung. Eine Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 


(Hinweis: Die vorstehende Erklärung ist nur von Büros auszufüllen, bei denen es sich nicht um juristi-
sche Personen handelt.) 


 


 
 
 
 
 


 


 ............................................................ ........................................ ................................................................................  
 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 
 
 


 


Ist 
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die 


die Erklärung abgibt, nicht angegeben, 
- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 








 1 


 
 


 
Bezeichnung/Projekt-Nr.:    


Vertragsgegenstand:    


 
 
 
 
 


Vertragsmuster 
Architektenvertrag 


 


- Gebäude - 
 
 
 
 
 


Inhaltsverzeichnis: 
 


Architektenvertrag - Gebäude - 
 


§ 1  Gegenstand des Vertrags 
 


§ 2  Grundlagen des Vertrags 
 


§ 3  Stufen-/abschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtbeauftragung 
 


§ 4  Leistungen des Auftragnehmers 
 


§ 5  Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter/Beteiligung 
von Fachbehörden 


 


§ 6  Termine/Fristen 
 


§ 7  Honorarermittlung und Nebenkosten 
 


§ 8  Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 
 


§ 9  Ergänzende Vereinbarungen 


Seite: 
 


1 - 12 
 


3 
 


3 
 


4 
 


4 
 


6 
 


7 
 


7 
 


11 
 


11 
 


Anlage 1 "Nebenkosten"  1 
 


Zusätzliche Vertragsbestimmungen für Architekten-/Ingenieurleistungen 
- ZVB -  1 - 6 


 
Allgemeine Vertragsbestimmungen für Architekten-/Ingenieurleistungen 
- AVB -  1 - 4 


 
Anhang: Ermittlung der Honorarzone  1 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


. 
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Architektenvertrag 
 


- Gebäude - 
 
 
 
 
 


Zwischen    
 


vertreten durch    
 


in 
(Straße, PLZ und Ort) 


 
diese(r) vertreten durch    


 
 
 


in    
(Straße, PLZ und Ort) 


 


- nachstehend  Auftraggeber  genannt  - 
 


 
 


und    
 


in    
(Straße, PLZ und Ort) 


 


vertreten durch    
 


in    
(Straße, PLZ und Ort) 


 


- nachstehend  Auftragnehmer  genannt  - 
 


 
 


wird folgender Vertrag geschlossen: 
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§ 1 
 


1.1 


Gegenstand des Vertrags 
 


Gegenstand dieses Vertrags sind Architektenleistungen für 
 


 
 
 


(genaue Bezeichnung  des Objekts und der Art der Baumaßnahme; z.B. Neubau, Umbau, Instandsetzung) 


 


1.2 Die Gesamtbaumaßnahme besteht aus folgenden Gebäuden/Bauabschnitten: 
 


1.2.1   


1.2.2   


1.2.3   


1.2.4   


 


 


1.3 Es ist beabsichtigt, die unter 1.1 genannten Baumaßnahme *) 
 


1.3.1 
 


1.3.2 


 


in einem Zuge durchzuführen. 
 


je  nach  Finanzierung  bzw.  Bewilligung  der  Zuwendungen   in  zeitlich  getrennten 
Abschnitten in etwa wie folgt durchzuführen: 


 
Gebäude/Bauabschnitte 


 


1.2.1 
 


1.2.2 
 


1.2.3 
 


1.2.4 


in der Zeit 


 


 
 


1.4 Die vorstehenden Zeitangaben sind unverbindlich. 
 


 


1.5 Vom Vertragsgegenstand ausgenommen sind folgende Objekte, Objektteile oder Leistungen: 
 


Frei- / Außenanlagen, Kostengruppe 500 DIN 276, mit Ausnahme der Kostengruppe(n) 
 
 


(z.B. Kostengruppen 540, 550) 
 


Leistungen für Innenräume 
 


Kosten der Kostengruppe(n)    
(z.B. Kostengruppen 370, 400 oder 600) 


 


mit Ausnahme der Kostengruppe(n)    
 
 
 
 


Bei einer Beauftragung des Auftragnehmers zugleich mit der Objektplanung "Freianlagen/Außen- 
anlagen" wird ein gesonderter Vertrag geschlossen (s. noch 7.1.7). 


 
§ 2 


 


2.1 


Grundlagen des Vertrags 
 


Der Auftragnehmer hat folgende Programmunterlagen oder Vorgaben zu beachten: 
 


 
 
 
 
 
 
 


(z.B. eine Kostenobergrenze, Bedarfsplanung nach DIN 18205) 
 


 
*)  Zutreffendes  ausfüllen/ankreuzen. 
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2.2 Der Auftragnehmer hat zu beachten z.B. 


- Bestimmungen über Zuwendungen an kommunale Auftraggeber (z. B. – ANBest –) bzw. Auflagen 
in Bewilligungsbescheiden: 


-    
 


-    
 


-    
 


2.3 Soweit dieser Vertrag mit seinen Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten die HOAI und folgende 
Vertragsbestandteile: 
 


- Zusätzliche Vertragsbestimmungen für Architekten-/Ingenieurleistungen  (ZVB). 
- Allgemeine Vertragsbestimmungen für Architekten-/Ingenieurleistungen  (AVB). 
-    
 


-    
 


2.4 Dieser  Vertrag  fällt  unter  das  Saarländischen Tariftreuegesetz- STTG *) 
 


Der Auftragnehmer hat zu beachten 


-   die Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestentgelt- 
verpflichtungen nach dem Saarländischen Tariftreuegesetz- STTG 


- BVB Mindestentgelt  - 
 


§ 3 
 


3.1 
 
 
 
3.1.1 


 


Stufen-/abschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtbeauftragung 
 


Der Auftraggeber  wählt die stufen-/abschnittsweise    Beauftragung  **) 


Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer von den in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen 
zunächst nur die Leistungsphasen     bis    . 
 


Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Durchführung 
der Baumaßnahme die weiteren in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen einzeln oder im Ganzen 
zu übertragen. Die Übertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Der Auftraggeber behält sich vor, 
die Übertragung  weiterer Leistungsphasen  auf einzelne Abschnitte  der Baumaßnahme  zu 
beschränken (abschnittsweise Beauftragung). 


 
 
 
 
3.1.2 


 
 
 
3.1.3 


Der Auftraggeber  ist in seiner Entscheidung  über eine Weiterbeauftragung  frei; ein Anspruch  auf 
Übertragung weiterer Leistungen besteht nicht. 
 


Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom Auf- 
traggeber innerhalb von     Monaten ***) / zwei Jahren nach Fertigstellung der bisher in Auf- 
trag gegebenen Leistungen schriftlich übertragen werden. 
 


Im Falle einer Übertragung weiterer Leistungen nach 3.1.1 gelten die Bedingungen dieses Vertrages. 
Aus der stufen- oder abschnittsweisen Übertragung kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines 
Honorars oder sonstige Ansprüche ableiten. 


 


3.2 Der Auftraggeber  wählt die Gesamtbeauftragung   **) 


Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer sämtliche in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen. 
 
§ 4  Leistungen des Auftragnehmers 


Der Auftragnehmer hat, wenn nach § 3 übertragen, folgende Grundleistungen aus dem Leistungsbild 
"Objektplanung Gebäude" nach §§ 3, 34 und Anlage 10 Nr. 10.1 HOAI zu erbringen: ****) 


 
 


4.1 Grundlagenermittlung 
 


die Grundleistungen der Leistungsphase 1 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *****) 
 


 
 
 
 
 


*) 
 


**) 
***) 
****) 
*****) 


Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Saarländischen Tariftreuegesetz- STTG fällt. Vergleiche hierzu § 2 LTMG. 
Zutreffendes  bitte ankreuzen. (Entweder die Variante 3.1 oder die Variante 3.2 wählen). 
Sollen weniger als zwei Jahre vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen  und auszufüllen. 
Zu übertragende  Leistungsphasen ankreuzen und ggf. § 8 HOAI berücksichtigen 
Nicht zu übertragende  einzelne Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase aufführen, ggf. § 8 HOAI berücksichtigen 
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§ 4  Leistungen des Auftragnehmers - Fortsetzung - 
 


4.2 Vorplanung 
 


die Grundleistungen der Leistungsphase 2 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *) 
 
 
 
 
 


4.3 Entwurfsplanung 
 


die Grundleistungen der Leistungsphase 3 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *) 
 
 
 
 
 


4.4 Genehmigungsplanung 
 


die Grundleistungen der Leistungsphase 4 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *) 
 
 
 
 


Die vereinbarten Grundleistungen der Leistungsphase 4 stehen noch unter dem Vorbehalt der 
endgültigen Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass für einzelne 
Grundleistungen   der  Leistungsphase   4  kein  Bedarf  besteht,  wird  das  Honorar  entsprechend 
gemindert (Ansprüche nach § 8 AVB i.V.m. § 649 BGB sind insoweit nicht gegeben). 


 


 
 


4.5 Ausführungsplanung 
 


die Grundleistungen der Leistungsphase 5 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *) 
 
 
 
 
 


4.6 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 


Vorbereitung der Vergabe 
 


die Grundleistungen der Leistungsphase 6 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *) 
 
 
 
 
 


Mitwirkung bei der Vergabe 
 


die Grundleistungen der Leistungsphase 7 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *) 
 
 
 
 
 


4.8 Objektüberwachung und Dokumentation 
 


die Grundleistungen der Leistungsphase 8 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *) 
 
 
 
 
 


4.9 Objektbetreuung 
 


die Grundleistungen der Leistungsphase 9 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *) 
 
 
 
 


 
*) Nicht zu übertragende  einzelne Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase aufführen, ggf. § 8 HOAI berücksichtigen 
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4.10 Dem Auftragnehmer werden folgende Besondere Leistungen übertragen: *) 
 


.1   


.2   


.3   


.4   


.5   


 
Der Auftraggeber behält sich vor, (weitere) Besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu 
übertragen. 


 
§ 5 


 


 
5.1 


Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter/Beteiligung von Fach- 
behörden 
 


Folgende Leistungen aus dem Leistungsbild nach § 34 HOAI werden vom Auftraggeber selbst oder in 
seinem Auftrag von Dritten erbracht: 
 


  durch:     
 


  durch:     
 


  durch:     
 


  durch:     
 


  durch:     
 


  durch:     
 


Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Unterlagen zur Verfügung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


5.2 Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und Überwachung 
fachlich Beteiligten erbracht: 
 


Objektplanung für Freianlagen/Außenanlagen (Kostengruppe    ) durch: 
 
 
 
 


Objektüberwachung durch:    
 
 


Tragwerksplanung durch:    
 
 


Entwurfsvermessung durch:    
 
 


Bauvermessung durch:    
 
 


Baugrundbeurteilung durch:    
 


 
 


*) Hier nur etwaige zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses konkret feststehende  Besondere Leistungen und nicht Bedarfspositionen aufführen. 
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Gas-, Wasser-, Abwasseranlagen durch:    
 
 


Wärmeversorgungsanlagen durch:    
 
 


Starkstromanlagen:      
 
 


Sonstige Technik durch:    
 
 


Wärmeschutz durch:    
 
 


Innenräume durch:       
 
 


Sicherheitskoordinator:    
 


Die Verträge mit den anderen an der Planung und Überwachung fachlich Beteiligten werden vom 
Auftraggeber geschlossen. 


 
5.3 Bei der Erarbeitung   des  Planungskonzepts   sind  folgende  Fachbehörden   (Dienststellen)   oder 


Versorgungsträger zu beteiligen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
§ 6 


 


6.1 


Termine/Fristen 
 


Für die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine/Fristen: 
 


- Vorplanung nach 4.2    
 


- Entwurfsplanung nach 4.3    
- 


 
 
6.2 Im Übrigen hat der Auftragnehmer die ihm übertragenen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass 


Planung und Durchführung der Baumaßnahme nicht aufgehalten werden. 
 


 


§ 7 


7.1 


Honorarermittlung und Nebenkosten 


Das Honorar für die Grundleistungen wird wie folgt ermittelt: *) 
 


7.1.1 
 


Nach den anrechenbaren Kosten (§§   4, 6 und 33 HOAI) auf der Grundlage der Kosten- 
berechnung, 


 
 
 
 
 
 


*) Zutreffendes  ausfüllen/ankreuzen. 
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1.   


2.   


3.   


4.   


7.1.2 Nach folgender Honorarzone (§§ 5, 35 HOAI): 


Gebäude/Bauabschnitte 


 
 
Honorarzone 


 
 
ggf. 
Anhang 
zum 
Vertrag 


 


 
 
 
 
 
 


7.1.3 Das Honorar wird aus den anrechenbaren Kosten der unter 7.1.2 Nr. 1 bis Nr.    
aufgeführten Gebäude (ggf. abstimmen mit § 1 Nr. 1.2) 
 


jeweils getrennt ermittelt *) 
 


zusammengefasst ermittelt *) 
 


wie folgt teilweise zusammengefasst bzw. getrennt ermittelt **) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


7.1.4 Nach folgender Bewertung der Grundleistungen in den Leistungsphasen (§ 34 HOAI): 
 


 


Gebäude: ***) Gebäude: ***) 
 


 
 


Grundlagenermittlung 


Vorplanung 


Entwurfsplanung 


Genehmigungsplanung 


Ausführungsplanung 


Vorbereitung der Vergabe 


Mitwirkung bei der Vergabe 


Objektüberwachung und Dokumentation 
 


Objektbetreuung 


4.1   v. H.    v. H. 
 


4.2   v. H.    v. H. 
 


4.3   v. H.    v. H. 
 


4.4   v. H.    v. H. 
 


4.5   v. H.    v. H. 
 


4.6   v. H.    v. H. 
 


4.7   v. H.    v. H. 
 


4.8   v. H.    v. H. 
 


4.9   v. H.    v. H. 
 


 


Gesamt:   v. H.    v. H. 
 
 
 
7.1.5 Als Honorarsatz nach § 35 Abs. 1 HOAI wird der Mindestsatz zuzüglich     v. H. des 


Honorarrahmens  vereinbart. Der Honorarrahmen stellt die Differenz zwischen dem Von- und 
dem Bis-Satz dar. 


 


 
 
 
 
 


*) 


**) 


Zutreffendes  bitte ankreuzen unter Beachtung der Bestimmungen  des § 11 HOAI 


z.B. getrennt die Leistungsphasen 5 bis 9 bei zeitlich getrennter Ausführung von Bauabschnitten 


***)  Bei mehreren Gebäuden und getrennter Honorarermittlung (s. 7.1.3) aufteilen 
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7.1.6 Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen (z.B. Honorarzuschläge, 
Pauschalvereinbarung): 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


(z. B. §§ 7, 36 Abs.1 HOAI) 
 


 


7.1.7 Wenn und soweit im Rahmen der Objektplanung "Gebäude" auch Außenanlagen (-teile) 
nachrichtlich darzustellen sind (z. B. in Lageplänen, Zufahrten oder Stellplätze), kann der 
Auftragnehmer allein daraus und ohne ausdrücklichen Auftrag für die Objektplanung 
"Außenanlagen" noch keinen Honoraranspruch für Freianlagen ableiten. 


 
 
 
 
7.2 Die Besonderen Leistungen nach 4.10 werden wie folgt honoriert: 


 


7.2.1 
 


die Besonderen Leistungen 
 


 
  v. H. 
 


  v. H. 
 


  v. H. 


 
 
 
des Grund- 
honorars 
(100 v. H.) 


 


7.2.2 die Besonderen Leistungen  
 
  EUR 
 


  EUR 
 


  EUR 


 
 
 
netto 
pauschal 


 


7.2.3 die Besonderen Leistungen 
 


 
 
 
 
 


nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage nachfolgender Stundensätze. 
 
 


7.2.4 nach 7.2.3, höchstens jedoch bis zum Betrag von     EUR netto. 
 
 
7.3 Als Stundensätze werden vereinbart: *) 


 


7.3.1 für den Auftragnehmer und Partner 


für Mitarbeiter 


 


   EUR 
 


   EUR 
 


für technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter     EUR 
mit vergleichbarer Qualifikation, die technische 
oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen 


 


   EUR 
 


 


7.3.2 Werden Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf vergütet, hat der Auftragnehmer 
wöchentlich prüfbare Stundennachweise zu übergeben, wenn im Einzelfall nichts anderes 
vereinbart wird. 


 
 
 
 
 
 


*) Bei Vereinbarung  nach 7.2.3 ausfüllen; die Gehälter der Schreibkräfte  sind mit den obigen Stundensätzen  abgegolten. 
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7.4 Sämtliche  nach  §  14  HOAI  erstattungsfähige  Nebenkosten  (mit  Ausnahme  der  Kosten  für  ein 
Baustellenbüro) werden wie folgt vergütet: 


 


7.4.1 
 


Pauschal **) 
 


mit    EUR *) netto 
 


mit     
 


mit     


 


v. H. des Nettohonorars *) 
 


v. H. der anrechenbaren Kosten auf der Grundlage 
 


der Kostenberechnung. *) 


der     
*) 


 


7.4.2 Alternativ zu 7.4.1 **) 
 


Folgende   Nebenkosten   werden   auf   Nachweis   und   nach   Maßgabe   der   Anlage   1 
"Nebenkosten" erstattet: 
 


Kosten für Vervielfältigungen von Zeichnungen und schriftlichen Unterlagen 
(Nr. 1.1 bis 1.3 Anlage 1) *) 


 


Kosten für Reisen (Nr. 2 und 3 Anlage 1) *) 


Alle  übrigen  nach  §  14  HOAI  erstattungsfähigen  Nebenkosten  (z.  B.  Anfertigung  von 
Filmen und Fotos, Versandkosten oder Kosten für Datenübertragungen) werden pauschal 


 
 
Anlage 1 


 
 


mit     v. H. des Nettohonorars*) 
 


mit     
 


EUR *) netto 
*) 


 
 
 
7.5 


erstattet. 
 
Die Umsatzsteuer für das Honorar des Auftragnehmers und für die Nebenkosten wird gesondert 
gezahlt. 


 


7.6 Spätestens vor Beginn der Bauarbeiten wird ggf. einvernehmlich noch festgelegt, ob und inwieweit 
der Auftragnehmer  an der Baustelle  ein ausreichend  besetztes  Baubüro  zu unterhalten  hat.  Die 
Kosten  für ein  etwaiges  erforderliches  Baustellenbüro  trägt  der  Auftraggeber.  Einzelheiten  (z. B. 
wegen der Räumlichkeiten) werden rechtzeitig vor Baubeginn festgelegt. Der Auftragnehmer ist ohne 
Zustimmung des Auftraggebers nicht befugt, in die Ausschreibungstexte für die bauausführenden 
Unternehmen Regelungen bezüglich eines Baustellenbüros aufzunehmen. 


 
 
 


7.7 Wird ein Baustellenbüro eingerichtet und ändern sich dadurch die ursprünglichen Annahmen für die 
Pauschale oder Teilpauschale nach 7.4 nicht unwesentlich, z.B. betr. der Reisen, dann ist ggf. eine 
neue Pauschale zu vereinbaren. 


 
7.8 Die Pauschale/Teilpauschale unter 7.4 bezieht sich auf das im Vertrag vereinbarte Leistungsbild 


(Grundleistungen und ggf. Besondere Leistungen). Wird nach Vertragsabschluss das vereinbarte 
Leistungsbild geändert (z.B. Wegfall oder Hinzutritt bestimmter Leistungsphasen, vorzeitige 
Vertragsauflösung,   Erbringung  der  Leistungsphase  8  durch  ortsansässige  Auftragnehmer)  und 
ändern sich dadurch die ursprünglichen Annahmen für die Pauschale/Teilpauschale nach 7.4 nicht 
unwesentlich, dann ist ggf. eine neue Pauschale zu vereinbaren. 


 


 
 


7.9 Mit  der  Pauschale/Teilpauschale   nach  7.4  sind  nicht  abgegolten  die  Nebenkosten  für  solche 
Besondere Leistungen, die erst nach Vertragsabschluss übertragen werden. 


 


7.10 Nach der VOB/A oder VOL/A vereinnahmte Entschädigungen stehen dem Auftraggeber zu. Der 
Auftragnehmer hat nur Anspruch auf Erstattung der Nebenkosten nach 7.4. Hat der Auftragnehmer 
die Leistungsverzeichnisse zu vervielfältigen, sind seine Nebenkosten mit den Pauschalen 7.4.1 oder 
7.4.2 abgegolten. 


 
7.11 Bei Erstattung auf Nachweis sind die Nebenkosten zeitnah abzurechnen, die Kosten für Reisen 


spätestens vierteljährlich. In Reisekostenabrechnungen  sind die notwendigen Angaben zu machen 
(z. B. Datum, Reisezweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel). 


 
*)   Zutreffendes  ausfüllen/ankreuzen. 


**)  7.4.1 oder 7.4.2 ankreuzen. 
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§ 8  Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 
 


Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 10 der AVB müssen mindestens betragen: 
 


 


- für Personenschäden 
 


- für sonstige Schäden 


    EUR 
 


    EUR 
 


 


§ 9  Ergänzende Vereinbarungen *) 
 


9.1 Überwachung der Ausführung des Tragwerks 
 


Die Überwachung obliegt dem Auftragnehmer. **) 
 


Für die Überwachung folgender Tragwerksteile wird der Tragwerksplaner beauftragt: 
 


 
 
 


(z. B. Bewehrung) 


 


9.2  Baustellenverordnung 
 


Für den Fall, dass die Baustelle unter die Baustellenverordnung fällt und danach ein 
Baustellenkoordinator  (u. a. auch mit der Erstellung eines SiGe-Plans) zu beauftragen ist, werden 
diese Leistungen 


 


vom Auftragnehmer erbracht (für die Leistungen wird ein gesonderter Vertrag  geschlossen). 


von einem noch zu beauftragenden Dritten erbracht. 


vom Auftraggeber selbst erbracht. 
 
 
 


9.3  Anrechnung früherer Entgelte (Vorleistungen) 
 


Im Zusammenhang mit dem Auftrag bereits früher gezahlte Entgelte 
für / in Höhe von      


 
 


(z.B. Preisgelder,  Honorare für Voruntersuchungen, Gutachten) 
 


werden auf das Honorar ganz (teilweise) wie folgt angerechnet: 
 
 


oder: 
 


Im Zusammenhang mit dem Auftrag bereits erbrachte Vorleistungen sind im geminderten 
Leistungsbild (§ 4) berücksichtigt. 


 


 


9.4  Generalunternehmer 
 


Für den Fall, dass die Bauleistungen an einen Generalunternehmer vergeben werden, wird das 
Leistungsbild (§ 4) nochmals überprüft und ggf. einvernehmlich neu festgelegt (bewertet). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
*)   Ggf. ausfüllen/ankreuzen. 
**)  Die Leistung ist nach § 34 HOAI i.V. mit Anlage 10 Nr. 10.1 HOAI ggf. eine Grundleistung  der Leistungsphase 8 
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9.5  Sonderregelungen für anrechenbare Kosten 
 


Die Kosten für    
 
 


(z.B. die Kosten der Kostengruppe(n) 370 oder 610 DIN 276 ; z.B. Beschaffung  medizinischer  Geräte) 
 


sind im Verhältnis zu den gesamten Kosten außergewöhnlich hoch. Diese Kosten werden, 
falls nach § 1 des Vertrags beauftragt und nach § 33 HOAI überhaupt anrechenbar, nur mit 
einem Anteil von     v.H. angerechnet (§ 7 Abs. 3 HOAI). 


 


 
 
9.6  Raum für weitere Vereinbarungen: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ausgefertigt: 


 
Auftraggeber: Auftragnehmer: 


 


 
 


(Ort, Datum) (Ort, Datum) 


 
 
 
 


(Unterschrift,  Stempel) (Unterschrift, Stempel) 







 


 
 
 


Anhang zum Architektenvertrag - Gebäude - *) 
 


(Ermittlung der Honorarzone nach Bewertungspunkten - §§ 5 und 35 HOAI -) 
 
 
 


 
Bezeichnung Objekt/Art der Maßnahme: 


 
 
 
 
 


 


Bewertungsmerkmale 


 
Planungsanforderungen 


 


Honorarzone/Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen 
 
 


Punkte/ 
Bewertung 


**) 


sehr 
gering 


gering durch- 
schnittlich hoch 


 


sehr hoch 


I II III IV V 


Einbindung in die Umgebung 


Anzahl der Funktionsbereiche 


Gestalterische Anforderungen 


Konstruktive Anforderungen 


Technische Ausrüstung 


Ausbau 


0 - 1,4 


 
0 - 2,2 


 
0 - 2,2 


 
0 - 1,4 


 
0 - 1,4 


 
0 - 1,4 


1,5 - 2,6 


 
2,3 - 4 


 
2,3 - 4 


 
1,5 - 2,6 


 
1,5 - 2,6 


 
1,5 - 2,6 


2,7 - 3,8 


 
4,1 - 5,6 


 
4,1 - 5,6 


 
2,7 - 3,8 


 
2,7 - 3,8 


 
2,7 - 3,8 


3,9 - 4,9 


 
5,7 - 7,4 


 
5,7 - 7,4 


 
3,9 - 4,9 


 
3,9 - 4,9 


 
3,9 - 4,9 


5 - 6 


 
7,5 - 9 


 
7,5 - 9 


 
5 - 6 


 
5 - 6 


 
5 - 6 


 


 


Summen 
 


0 - 10 10,6 - 18,4 19 - 26,4 27 - 34,4 
 


35 - 42 
 


**)


Zum Vergleich die Summen 
nach § 35 Abs. 6 HOAI 


 
0 - 10 11 - 18 19 - 26 27 - 34 


 
35 - 42 


 


Ergebnis: Die Bewertung ergibt   Punkte. **) Das Gebäude ist der Honorarzone     zuzuordnen. Zum 


Vergleich: Zuordnung nach Objektliste Anlage 10 Nr. 10.2 HOAI in Zone      


Raum für Bemerkungen: 


 
*)    Wird nicht Vertragsbestandteil. 


**)   Punktzahl eintragen.  
Anhang 1 
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Allgemeine Vertragsbestimmungen für Architekten-/Ingenieurlei 
stungen - AVB - 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Inhaltsverzeichnis 
 


§ 1 
 


§ 2 
 


§ 3 
 


§ 4 
 


§ 5 
 


§ 6 
 


§ 7 
 


§ 8 
 


§ 9 
 


§ 10 
 


§ 11 
 


§ 12 
 


§ 13 
 


§ 14 


Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 
 


Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und fachlich Beteiligten 
 


Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 


Auskunftspflicht des Auftragnehmers 


Herausgabeanspruch des Auftraggebers 


Urheberrecht 
 


Zahlungen, Honorarabrechnung 
 


Kündigung 
 


Haftung, Abnahme und Verjährung 


Haftpflichtversicherung 


Arbeitsgemeinschaft 


Erfüllungsort und Streitigkeiten 
 


Schriftform 
 


Anwendbares Recht 
 
 
 
 
 


§ 1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 
 


1.1 Die  Leistungen  müssen  den  allgemein  anerkannten  Regeln  der  Technik,  dem  Grundsatz  der  Wirtschaftlichkeit 
einschließlich der Grundsätze und Voraussetzungen für einen späteren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks/der 
baulichen Anlage und den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Leistungsanforderungen an den 
Auftragnehmer werden durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindert. 


 
1.2 Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen 


vertreten. 
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1.3 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers zu erbringen. 
Etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Er hat seine vereinbarten Leistungen 
vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich Beteiligten (vgl. §   2) abzustimmen. 


 
 


Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche Hindernisse oder 
Bedenken entgegenstehen. 


 
Die Haftung des Auftragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen wird durch die Abstimmung 
mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch den Auftraggeber nicht eingeschränkt. 


 


 
1.4 Der Auftraggeber ist berechtigt, Änderungen des beauftragten Leistungsumfangs, die eine Erweiterung oder 


Wiederholung des Leistungsinhalts bzw. der erbrachten und freigegebenen Leistungen enthalten, und Änderungen 
des Leistungsziels, der Vertragsziele oder des Leistungsablaufs sowie zusätzliche Leistungen anzuordnen. 


 
Der  Auftragnehmer  ist  verpflichtet,  solche  Leistungsänderungen,  Leistungserweiterungen  oder  Zusatzleistungen 
auszuführen, es sei denn, das Büro des Auftragnehmers ist auf solche Leistungen nicht eingerichtet. 


 


Für die Berechnung des Honorars für diese Leistungsänderungen, Leistungserweiterungen und Zusatzleistungen ist § 
10 HOAI maßgeblich. 


 
Bei  Änderungs-  und  Zusatzleistungen,  die  nicht  über  die  v.H.-Sätze  honoriert  werden  können,  vereinbaren  die 
Vertragsparteien schriftlich ein angemessenes zusätzliches Honorar. 


 
1.5 Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen in seinem Büro zu erbringen. Nur mit vorheriger schriftlicher 


Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung zulässig. 
 


1.6 Bei  Leistungen,  die  die  Ausschreibung,  die  Vergabe  oder  die  Bauüberwachung  betreffen,  müssen  sich  der 
Auftragnehmer  und  seine  dafür  verantwortlichen  Mitarbeiter  -  auf  Verlangen  des  Auftraggebers  -  auf  die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten gemäß dem Verpflichtungsgesetz i. V. m. dem Strafgesetzbuch 
verpflichten lassen. 


 
Der Einsatz anderer Mitarbeiter als die Verpflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem Auftraggeber 
sind diese Mitarbeiter unverzüglich zu benennen. 


 
§ 2 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und fachlich Beteiligten 


 
2.1 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig über die Leistungen, die andere fachlich Beteiligte zu 


erbringen haben und über die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen. 


 
2.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so 


rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringen können. 


 
2.3 Wenn  während  der  Ausführung  der  Leistungen  Meinungsverschiedenheiten  zwischen  dem  Auftragnehmer  und 


anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzüglich schriftlich die Entscheidung des 
Auftraggebers herbeizuführen. 


 
2.4 Schriftwechsel und Verhandlungen im Rahmen der übertragenen Leistungen mit bauausführenden Unternehmen, 


Behörden und Dritten erfolgen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber. 


 
§ 3 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 


 
3.1 Der  Auftragnehmer  ist  zur  Wahrnehmung  der  Rechte  und  Interessen  des  Auftraggebers  im  Rahmen  der  ihm 


übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverzüglich über Umstände zu 
unterrichten, aus denen sich Ansprüche für und gegen den Auftraggeber ergeben können. Die Geltendmachung 
derartiger Ansprüche obliegt dem Auftraggeber. 


 


 
3.2 Finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt auch für den 


Abschluss, die Änderung und Ergänzung von Verträgen sowie für die Vereinbarung neuer Preise. 
 


3.3 Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Pläne aushändigen und keine Auskünfte 
geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. Nummer 2.2 bleibt unberührt. 


 


 
§ 4 Auskunftspflicht des Auftragnehmers 


 
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung über seine Leistungen unverzüglich und ohne besondere 
Vergütung Auskunft zu erteilen oder schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprüfungsverfahren 
für die Baumaßnahme für abgeschlossen erklärt ist. 


 
 


§ 5 Herausgabeanspruch des Auftraggebers 
 


Der  Auftragnehmer  hat  die  zur  Erfüllung  des  Vertrags  angefertigten  Unterlagen  -  Pläne  oder  Zeichnungen  als 
Transparentpausen oder digitale Datenträger - dem Auftraggeber zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu 
verschaffen. Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spätestens nach Erfüllung 
seines Auftrags zurückzugeben. Zurückbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhältnis beruhen, sind 
ausgeschlossen. 







AVB Arch/Ing 3 


§ 6 Urheberrecht 
 


6.1 
 
Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgeführte Werk ganz oder in Teilen urheberrechtlich 
geschützt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Änderung und Veröffentlichung dieser 
Werke nach 6.2 bis 6.5. 
 
Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die 
eine persönliche, geistige Schöpfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller 
ästhetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltäglichen Bauschaffens herausragen. 
 


Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im 
Rahmen des Auftrags erstellten Pläne und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen. 


 


6.2 Der Auftraggeber darf die Unterlagen für die im Vertrag genannte Maßnahme und das ausgeführte Werk ohne 
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dürfen auch für eine etwaige Wiederherstellung des 
ausgeführten Werks benutzt werden. 


 
6.3 Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ändern, 


wenn   die   vom   Auftraggeber   vorzunehmende   Interessenabwägung   im   Einzelfall   ergeben   hat,   dass   das 
Schutzinteresse  des  Auftragnehmers  hinter  dem  Gebrauchsinteresse  des  Auftraggebers  zurücktreten  muss.  In 
diesem Fall wird der Auftraggeber den Auftragnehmer über das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, 
innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer 
Änderung einverstanden ist. 


 
6.4 Müssen am ausgeführten Werk Mängel, die insbesondere eine Gefahr für die Sicherheit darstellen oder die Nutzung 


des Gebäudes beeinträchtigen und die nicht ohne eine Änderung des ursprünglichen Werkes behoben werden 
können, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ändern. 
6.3 Satz 1 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das 
Interesse des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausführung tritt. Soweit möglich, wird er den Urheber vor 
Ausführung hören. 


 


 
6.5 Der   Auftraggeber   hat   das   Recht   zur   Veröffentlichung   unter   Namensangabe   des   Auftragnehmers.   Das 


Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, 
wenn Geheimhaltungsinteressen bzw. Sicherheitsinteressen oder sonstige Belange des Auftraggebers durch die 
Veröffentlichung berührt werden. 


 
6.6 Liegen die Voraussetzungen von 6.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen für die im Vertrag genannte 


Baumaßnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern; dasselbe gilt auch für das ausgeführte 
Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das 
Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die 
Planungs- und Kostendaten der Baumaßnahme dürfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden. § 
2.2 bleibt davon unberührt. 


 
6.7 Der  Auftraggeber  kann  seine  vorgenannten  Rechte  auf  den  jeweiligen  zur  Verfügung  über  das  Grundstück 


Berechtigten übertragen. 


 
§ 7 Zahlungen, Honorarabrechnung 


 
7.1 Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen der Vergütung für die nachgewiesenen Leistungen 


einschließlich Umsatzsteuer gewährt. Abschlagszahlungen werden 21 Werktage nach Zugang des prüfbaren 
Nachweises fällig. 


 


7.2 Nach Abnahme sämtlicher Leistungen des Auftragnehmers (Schlussabnahme, vgl. § 9.2) kann das Honorar für diese 
Leistungen abgerechnet werden (Honorarschlussrechnung). 


 


7.3 Ist für die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 eine Teilabnahme (vgl. § 9.3) erfolgt, kann der Auftragnehmer für 
diese Leistungen eine Teilhonorarschlussrechnung stellen. 


 


7.4 Werden  Honorare  für  Grundleistungen  und  zugleich  Honorare  für  Besondere  Leistungen  vergütet,  ist  für  alle 
Leistungen eine einheitliche Honorarschlussrechnung zu übergeben. 


 
7.5 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf 


Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 
 


Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen ggf. der Rechnungsprüfung durch die Prüfungsbehörde. Der 
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjährungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung ungerechtfertigt 
gezahlter Beträge in Anspruch genommen wird. 


 


Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 
Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in 
Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 9 v.H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. 


 


 
§ 8 Kündigung 


 


8.1 Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung den Vertrag jederzeit ohne Grund, wie auch aus 
wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Baumaßnahme nicht durchgeführt 
oder nicht weitergeführt wird. 


 


8.2 Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. 
 


8.3 Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 
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8.4 Wird ohne Grund, oder aus einem Grund gekündigt, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, erhält er für die 
ihm übertragenen Leistungen die vereinbarte Vergütung nach Maßgabe des § 649 Satz 2 BGB. 


Die ersparten Aufwendungen für die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen werden für 
- die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 *) auf 40 v.H., 
- die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 *) sowie der örtlichen Bauüberwachung i.S. der Anlagen 12 Nr. 12.1 


und 13 Nr. 13.1 HOAI auf 60 v.H. 
 


der vereinbarten Vergütung festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder höhere ersparte Aufwendungen oder 
sonstige vergütungsmindernde Umstände von einer Vertragspartei nachgewiesen. 


 


8.5 
 


Hat der Auftragnehmer den Kündigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemäß erbrachten, in 
sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergüten und die für diese nachweisbar entstandenen 
notwendigen Nebenkosten zu erstatten. 


 


8.6 Die Mängel- und Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 
 


8.7 Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses bleiben die Ansprüche der Vertragsparteien aus den §§ 4 
bis 6 unberührt. 


 


8.8 Etwaige Rücktrittsrechte der Vertragsparteien nach BGB bleiben unberührt. 


 
§ 9 Haftung, Abnahme und Verjährung 


 


9.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mängel- und Schadensersatzan- 
sprüche und die Verjährung dieser Ansprüche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 


9.2 Nach Fertigstellung sämtlicher Leistungen des Auftragnehmers findet eine förmliche (Schluss-)Abnahme statt. Der 
Auftragnehmer hat die Fertigstellung der Vertragsleistung schriftlich anzuzeigen und die Abnahme zu beantragen. 


 
9.3 Auf  Verlangen  des  Auftragnehmers  werden  die  Leistungen  der  Leistungsphasen  1  bis  8  gesondert  förmlich 


abgenommen (Teilabnahme). 


 
§ 10 Haftpflichtversicherung 


 
10.1 Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung während der gesamten Vertragszeit unterhalten und 


nachweisen. Er hat zu gewährleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in 
Höhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz für 
alle Mitglieder bestehen. 


 
10.2 Der  Auftragnehmer  hat  vor  dem  Nachweis  des  Versicherungsschutzes  keinen  Anspruch  auf  Leistungen  des 


Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes 
abhängig machen. 


 
10.3 Der  Auftragnehmer  ist  zur  unverzüglichen  schriftlichen  Anzeige  verpflichtet,  wenn  und  soweit  Deckung  in  der 


vereinbarten Höhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverzüglich durch Abschluss eines neuen 
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Höhe für die gesamte Vertragszeit nachzuholen und 
nachzuweisen. 


 


 
§ 11 Arbeitsgemeinschaft 


 
11.1 Sofern  eine  Arbeitsgemeinschaft  Auftragnehmer  ist,  übernimmt  das  mit  der  Vertretung  beauftragte  im  Vertrag 


genannte Mitglied die Federführung. 
 


Es   vertritt   alle   Mitglieder   der   Arbeitsgemeinschaft   dem   Auftraggeber   gegenüber.   Beschränkungen   seiner 
Vertretungsbefugnisse, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenüber dem Auftraggeber 
unwirksam. 


 


11.2 Für die Erfüllungen der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren 
Auflösung gesamtschuldnerisch. 


 
11.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an den im Vertrag genannten 


Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der 
Arbeitsgemeinschaft. 


 


 
§ 12 Erfüllungsort und Streitigkeiten 


 


12.1 Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im 
Übrigen der Sitz des Auftraggebers. 


 


12.2 Soweit die Voraussetzungen nach § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand für 
Streitigkeiten nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. 


 


 
§ 13 Schriftform 


Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. 
 


§ 14 Anwendbares Recht 


Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 


*) i.S. der §§ 34 Abs. 3, 39 Abs. 3, 43 Abs. 1, 47 Abs. 1, 51 Abs. 1 und 55 Abs. 1 HOAI 
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Zusätzliche Vertragsbestimmungen für 
Architekten-/Ingenieurleistungen 


- ZVB - 
 
 
 


Inhaltsverzeichnis 
 


§ 1 Vorbereitung der Vergabe, Vergabeunterlagen 
 


§ 2 Mitwirkung bei der Vergabe 
 


§ 3 Objektüberwachung, Örtliche Bauüberwachung 
 


§ 4 Geänderte und Zusätzliche Bauleistungen (Nachtragsforderung) 
 


§ 5 Kostenermittlungen, Kostenkontrolle 
 


§ 6 Bauleiter nach Bauordnungsrecht 
 


Anhang - Richtlinien für die Prüfung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten 


 
Vorbemerkungen 


 


Die nachstehenden ZVB gelten nur für die Objektplanung Gebäude, Innenräume, Selbstständige Freianlagen/Außenan- 
lagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen sowie für die Fachplanung Technische Ausrüstung. 


 


Architekten-   /Ingenieurverträge   sind  i.d.R.  Werkverträge   (§§  631  ff.  BGB).  Nach  den  Verträgen   schuldet  der 
Auftragnehmer   als  Vertragsleistungen   i.d.R.  die  Leistungen  gemäß  den  Leistungsbildern   der  HOAI  und  ggf.  die 
Örtliche  Bauüberwachung.   Die  ZVB  konkretisieren  einzelne  (nicht alle)  Leistungen  der Leistungsphasen  6 ff. der 
HOAI sowie der Örtlichen Bauüberwachung. 


 


 
§ 1    Vorbereitung der Vergabe, Vergabeunterlagen 


 
1.1 Öffentliche   Auftraggeber   sind   verpflichtet,   Bau-,   Liefer-   und   Dienstleistungsaufträge   ab   dem   jeweiligen 


EU-Schwellenwert EU-weit, Aufträge unterhalb des EU-Schwellenwertes nur im Inland auszuschreiben. Die 
Vergabeunterlagen sind unter Beachtung der für die kommunalen Auftraggeber (einschließlich deren Eigenbetriebe 
bzw. Eigengesellschaften) verbindlichen Vergabevorschriften zu erstellen (z.B. VOB Teil A, VOL Teil A, SeKtVO). 


 
 


1.2 Zur  Erstellung  der  Vergabeunterlagen  sind  die  Kommunalen  Einheitlichen  Vordrucke  -  KEV  -  (s.  Kommunales 
Vergabehandbuch - KVHB-Bau) bzw., wenn verlangt, die Kommunalen Einheitlichen Muster für die Vergabe von 
Liefer- oder Dienstleistungen - Komm (L/D) - (s. Teil II des VOL-Handbuches) zu verwenden. Die Verwendung 
weiterer selbstverfasster Vergabeunterlagen bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. 


 
1.3 Leistungsbeschreibungen für Bauaufträge sind nach der VOB/A i.V.m. den Abschnitten 0 oder ATV der VOB/C zu 


erstellen. Dabei sind insbesondere folgende Grundsätze zu beachten: 
 


-  Aufnahme  der  in  den  Abschnitten  0.5  der  ATV  der  DIN  18299  ff.  (VOB/C)  vorgeschriebenen 
Abrechnungseinheiten. Die Verwendung der Abrechnungseinheit "t" (Abrechnung nach Gewicht) bedarf der 
Zustimmung des Auftraggebers. 


 
-   Möglichst genaue Berechnung aller LV - Mengen (gilt insbesondere auch für Alternativ-, Bedarfs-/Eventual- oder 


Zulagepositionen). 
 


-  Aufnahme nur der für die Bauausführung notwendigen LV - Positionen (keine Häufung unnötiger Positionen, 
insbesondere   von   Alternativ-   oder   Bedarfs-/Eventualpositionen).   Die   Aufnahme   von   Alternativ-   oder 
Bedarfs-/Eventualpositionen sowie angehängter Stundenlohnarbeiten bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. 


 
 


-   Ausweisung der Mengen und des Gesamtbetrags auch bei Bedarfs-/Eventualpositionen (Einbeziehung in die 
Angebotswertung). 


 
1.4 Der Auftragnehmer hat - wenn verlangt - die Leistungsverzeichnisse nach dem Standardleistungsbuch - StLB -, nach 


dem Standardleistungskatalog - StLK - oder nach einem vom Auftraggeber bestimmten Leistungsbuch zu erstellen. 
 
 


1.5 Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungsbeschreibungen von sog. Projektanten (z.B. Bauunternehmern) erstellen 
zu lassen, ist der Auftraggeber hiervon rechtzeitig zu unterrichten. 
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1.6 Der Auftragnehmer hat den wesentlichen Inhalt der Vergabeunterlagen - spätestens vor deren Vervielfältigung und 
Ausgabe an die Bewerber - mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dabei notwendig werdende Entscheidungen trifft der 
Auftraggeber im Benehmen mit dem Auftragnehmer, z.B. über 


 


- die Wahl der Vergabeart oder die Auswahl der Bewerber, 
- den Zeitpunkt der Ausschreibung, 
- die Festlegung des Eröffnungstermins, 
- die Abgabe von Bewerber- /Bietererklärungen (z.B. Eignungsnachweise), 
- die Bildung von Losen, 
- etwaige bauseitige Materiallieferungen, 
- die Zulassung bzw. den Ausschluss von Nebenangeboten, 
- wichtige Besondere Vertragsbedingungen (z.B. Ausführungsfristen, Sicherheitsleistungen, Vertragsstrafen, 


Verjährungsfristen für Mängelansprüche) oder 
- über die gleichzeitige Vergabe von Wartungsarbeiten. 


 


Der  Auftragnehmer  hat  dem  Auftraggeber  auf  Verlangen  insbesondere  auch  wichtige  LV  -  Positionen  (z.B. 
Felspositionen, Einbau von Fremdmaterial) zu erläutern. 


 


 
§ 2 Mitwirkung bei der Vergabe 


 
2.1 Der Auftragnehmer hat, wenn verlangt, Texte für Ausschreibungsbekanntmachungen zu fertigen und diese mit dem 


Auftraggeber und den Angaben in den Vergabeunterlagen abzustimmen. Die Entscheidung über die Wahl der 
Veröffentlichungsorgane trifft der Auftraggeber. Einstellungen im Internet obliegen dem Auftraggeber. 


 
2.2 Die Ausgabe der Vergabeunterlagen an die Bewerber und die sichere Verwahrung der Angebote (verschlossene 


Umschläge) bis zum Eröffnungstermin obliegt dem Auftraggeber, ebenso die Führung von Bewerberlisten. 
 


2.3 Auftraggeber und Auftragnehmer informieren sich gegenseitig über etwaige erteilte Auskünfte oder Informationen an 
Bewerber bezüglich der Vergabeunterlagen. Der Auftragnehmer hat über mündlich erteilte Auskünfte oder 
Informationen Aktenvermerke zu fertigen und diese zusammen mit dem Vergabevorschlag dem Auftraggeber zu 
übergeben. Sind während der Angebotsfrist (z.B. aufgrund von Anfragen der Bewerber) die Vergabeunterlagen 
nochmals zu ändern, ist der Auftraggeber hierüber unverzüglich zu unterrichten. 


 
2.4 Eröffnungstermine sind bei der Verwaltung abzuhalten. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer bei 


den Eröffnungsterminen als Verhandlungsleiter mitzuwirken. In diesem Falle bestellt der Auftraggeber einen 
Schriftführer. Die Niederschrift über den Eröffnungstermin ist vom Auftragnehmer nach dem Formblatt - KEV EröffAng 
- zu fertigen. Die Angebote sind beim Eröffnungstermin zu kennzeichnen (z.B. auf Verlangen des Auftraggebers durch 
Loch- /Stanzgeräte oder Schnursiegel). 


 
2.5 Der Auftraggeber behält sich vor, die Angebote (einschließlich Umschläge) unmittelbar nach dem Eröffnungstermin 


kurzzeitig zurückzubehalten, bevor sie dem Auftragnehmer zur Prüfung der Angebote übergeben werden. 
 


 
2.6 Der  Auftragnehmer  hat  die  Angebote  formal,  rechnerisch,  wirtschaftlich  und  technisch  zu  prüfen  (ggf.  mittels 


Prüfprogramm). Ferner hat er die Eignung der Bieter zu prüfen. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind zu 
dokumentieren. 


 
2.7 Der   Auftragnehmer   hat   außerdem   einen   Preisspiegel   (Spiegelung   aller   LV   -   Preise   einschl.   etwaiger 


Stundenlohnverrechnungssätze) zu erstellen und zu analysieren. 
 


2.8 Der  Auftragnehmer  ist  nicht  befugt,  Preise  in  Angeboten  zu  ändern  oder  zu  ergänzen.  Über  Auffälligkeiten  in 
Angeboten ist der Auftraggeber nach Abschluss  der Angebotsprüfung und Sichtung der Preisspiegel unverzüglich zu 
unterrichten (z.B. über auffällige Rechenfehler, Anzeichen für Manipulationen, fehlende, widersprüchliche, irrtümliche, 
spekulative Preisangaben oder vermutete Mischkalkulationen). 


 


 
2.9 Selbstgefertigte LV - Kurzfassungen der Bieter (EDV - Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu prüfen, ob die 


Mengenansätze  und  Positionen  mit  dem  Original-LV  übereinstimmen  und  ob  sie  die  geforderten  Erklärungen 
enthalten (z.B. Fabrikatsangaben). 


 
2.10  Der Auftragnehmer hat die Angebote aufgrund der Prüfergebnisse zu werten und das Wertungsergebnis in einem 


schriftlichen Vergabevorschlag festzuhalten, gegliedert entsprechend den Wertungsstufen der jeweiligen 
Vergabeordnung. Prüfungsdokumentationen, Preisspiegel und Wertungs-/Vergabevorschlag sind dem Auftraggeber 
zu übergeben. 


 
2.11 In der formalen Wertung ist insbesondere darauf zu achten, dass die Angebote die von den Bietern geforderten 


Erklärungen vollständig enthalten (z.B. Preise, Nachunternehmererklärungen, Fabrikatsangaben oder ggf. auch 
Eignungsnachweise, wenn bereits mit der Angebotsabgabe gefordert), ferner, dass die Angebote unterzeichnet sind. 
Der Auftragnehmer hat in weiteren Wertungsstufen die Eignung der Bieter (Fachkunde, Leistungsfähigkeit, 
Zuverlässigkeit), die Angemessenheit der Angebotspreise sowie die Wirtschaftlichkeit der Angebote festzustellen. Die 
Gleichwertigkeit von Nebenangeboten oder angebotener anderer Fabrikate ist zu begründen. Im Vergabevorschlag 
sind die formalen Ausschlussgründe, Ausschlussgründe wegen mangelnder Eignung der Bieter, die Angebote mit 
unangemessen hohen oder niedrigen Preisen und die Gründe für die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots 
umfassend darzulegen. 
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2.12  Der  Auftragnehmer  hat  erforderlichenfalls  noch  Aufklärungsgespräche  mit  den  Bietern  zu  führen  und  die 
Gesprächsergebnisse schriftlich festzuhalten (z.B. bei Verdacht auf spekulativer Preisgestaltung, bei unangemessen 
niedrigen Preisen, bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit von Nebenangeboten oder bei Zweifeln an der Eignung, 
insbesondere an der Zuverlässigkeit eines Bieters). Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zu geben, an den Gesprächen 
mitzuwirken. 


 
2.13  Da die Festlegung der Bieterrangfolge auf der Grundlage der an die Bewerber herausgegebenen LV zu erfolgen hat, 


ist der Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten, wenn sich nach dem Eröffnungstermin herausstellen sollte, dass 
sich die ausgeschriebenen Leistungen (Mengen, Positionen usw.) wesentlich ändern. 


 
2.14  Die Vergabeentscheidung obliegt dem Auftraggeber. Die Entscheidung über die Ausführung von Alternativpositionen 


trifft   der   Auftraggeber   im   Rahmen   der   Angebotswertung.   Die   Entscheidung   über   die   Ausführung   von 
Bedarfs-/Eventualpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel nach Auftragserteilung. 


 
2.15 Der Auftragnehmer hat die Prüfung und Wertung der Angebote – soweit möglich - zügig durchzuführen und den 


Auftraggeber zu unterrichten, falls eine Überschreitung der Zuschlagsfrist droht. Eine etwaige Verlängerung der 
Zuschlagsfrist obliegt dem Auftraggeber. 


 
2.16  Auskünfte beim Gewerbezentralregister oder ggf. auch bei der Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren 


werden  vom  Auftraggeber  eingeholt.  Der  Auftragnehmer  hat  den  Auftraggeber  ggf.  auf  die  Notwendigkeit  der 
Einholung solcher Auskünfte hinzuweisen. 


 
2.17  Der  Auftragnehmer  hat  dem  Auftraggeber  die  unberücksichtigten  Angebote  zu  übergeben.  Diese  werden  beim 


Auftraggeber verwahrt. 
 


2.18  Der Auftraggeber erteilt die Bauaufträge. Absageschreiben an nicht berücksichtigte Bieter fertigt der Auftraggeber. 
 
 
 


§ 3 Objektüberwachung, Örtliche Bauüberwachung 
 


3.1 Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Bei Verzögerungen sind die Ursachen 
darzulegen und Vorschläge zum Ausgleich zu machen. 


3.2 Der Auftraggeber ist unverzüglich über Umstände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen die mit der 
Bauausführung beauftragten Unternehmen ergeben können. 


 
3.3 Schriftwechsel mit anderen an der Überwachung fachlich Beteiligten, mit bauausführenden Unternehmen oder mit 


Behörden ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu führen. 
 


3.4 Gehen dem Auftragnehmer wichtige schriftliche Mitteilungen der bauausführenden Unternehmen zu (z.B. Bedenken 
wegen der Bauausführung, Nachunternehmereinsatz, Behinderungsanzeigen oder Kündigungen), sind diese mit 
Stellungnahme unverzüglich dem Auftraggeber weiterzuleiten. 


 
3.5 Werden bei der Durchführung von Bauvorhaben Funde von kultur-, kunst- oder baugeschichtlicher Bedeutung, wie 


z.B. Fundamente, Mauerreste, Grabsstätten, Bodenfunde, Inschriften oder Wandgemälde aufgedeckt oder Fachwerke 
freigelegt, ist der Auftraggeber sofort zu verständigen. Bau- oder Grabarbeiten sind ggf. einzustellen und die 
Fundamente abzusichern, bis die fachgerechte Bergung oder die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt ist. 


 
 


3.6 Besondere  Vorkommnisse  auf  der  Baustelle,  wie  Diebstahl,  Unfall-  und  Elementarschäden  sowie  sonstige 
Beschädigungen sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der 
Aufklärung zu unterstützen. 


 
3.7 Bauleistungen sind grundsätzlich förmlich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt - 343 KEV AbnN 


- zu verwenden (s. KVHB - Bau). Der Auftragnehmer ist auch zur Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen im 
Rahmen der Abnahme befugt (z.B. Vorbehalt von Mängelansprüchen oder Vertragsstrafen). Der Auftragnehmer hat 
den Auftraggeber über Abnahmetermine jeweils rechzeitig zu unterrichten. Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zur 
Teilnahme an den Abnahmen zu geben. 


 
3.8 Die mit der Überwachung Beauftragten sollen über eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing., Dipl.-Ing. (FH), 


Ing. (grad.), Master, Bachelor oder vergleichbar) und über eine angemessene Baustellenpraxis - in der Regel von 
mindestens drei Jahren - verfügen. Der örtliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber 
vor Beginn der Arbeiten zu benennen. 


 


3.9 Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu führen, sofern nicht im Einzelfall einvernehmlich darauf verzichtet wird. 
 


3.10 Der  Auftragnehmer  hat  darauf  zu  achten,  dass  die  bauausführenden  Unternehmen,  Lieferanten  und 
Dienstleistungserbringer ihre Leistungen prüfbar abrechnen, insbesondere die Schlussrechnungen übersichtlich und 
nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen 
Rechnungsbeilagen (z.B. Abrechnungszeichnungen, Aufmaße, Mengenberechnungen, Liefer- /Wiegescheine und 
derg.) vollständig und prüfbar übergeben. 


 
3.11  Werden Bauleistungen (gemeinsam) örtlich aufgemessen, sind die Aufmaßblätter einschl. Mengenberechnungen so 


zu erstellen, dass die Richtigkeit des Zahlenwerks – ggf. Jahre später durch die Prüfungsbehörde – beurteilt werden 
kann. Ggf. sind zu den einzelnen Maßen Ortsangaben zu machen (z.B. Raumangaben). Erforderlichenfalls ist in den 
Aufmaßblättern auf beigefügte Pläne oder Skizzen hinzuweisen. 
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3.12  Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine stets zeitnah (z.B. 
täglich) zu prüfen und insbesondere darauf zu achten, dass sie vollständig im Original vorliegen und die nach dem 
Bauvertrag   geforderten   Mindestangaben   enthalten.   Bei   Verdacht   auf   Abrechnungsmanipulationen   ist   der 
Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten. Ggf. sind geeignete Maßnahmen zu treffen (z.B. Kontrollwägungen betr. 
dem Leergewicht oder Forderung auf Angabe der Uhrzeit in den Wiegescheinen). 


 
3.13  Der  Auftragnehmer  hat  die  von  ihm  geprüften  Rechnungen  der  bauausführenden  Unternehmen  mit  folgendem 


Vermerk zu versehen: „Fachtechnisch und rechnerisch richtig“; "festgestellt auf ... EUR; ...................... (Ort, Datum, 
Unterschrift).“ 


 


3.14  Zur Rechnungsprüfung vgl. noch die nachfolgenden Richtlinien. 
 
 


§ 4 Geänderte und Zusätzliche Bauleistungen (Nachtragsforderungen) 
 


4.1 Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausführenden Unternehmen im Namen und auf Rechnung des 
Auftraggebers neue Preise zu vereinbaren. Nachtragsvereinbarungen schließt der Auftraggeber. Die Anordnung und 
Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten (§ 2 Abs. 10 VOB/B). Die Überwachung 
der Stundenlohnarbeiten und die Anerkennung der Stundenlohnzettel obliegt dem Auftragnehmer. 


 
4.2 Über etwaige beim Auftragnehmer eingehende Nachtragsforderungen ist der Auftraggeber unverzüglich zu 


unterrichten. 
 


4.3 Werden   geänderte   oder   zusätzliche   Bauleistungen   angeordnet   (gefordert,   notwendig)   und   fordert   ein 
bauausführender Unternehmer deswegen neue (erhöhte, zusätzliche) Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er seine 
Nachtragsforderungen eindeutig beschreibt, begründet und kalkulatorisch auf der Grundlage der Angebotskalkulation 
belegt. 


 
4.4 Der Auftragnehmer hat die Nachtragsforderungen dem Grunde und der Höhe nach auf Übereinstimmung mit der 


VOB/B bzw. VOL/B zu prüfen und das Prüfungsergebnis dem Auftraggeber mitzuteilen, dabei die Notwendigkeit der 
Nachträge zu begründen und insbesondere auch zu bestätigen, dass die Nachtragsleistungen nicht bereits im LV 
enthalten sind (und auch keine Nebenleistungen i.S. der VOB/C darstellen). Bei Nachtragsforderungen hat der 
Auftragnehmer auch etwaige Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen. 


 


 
4.5 Werden   geänderte   Leistungen   ausgeführt,   die   Minderkosten   verursachen,   hat   der   Auftragnehmer   das 


bauausführende Unternehmen aufzufordern, kalkulatorisch die Minderkosten darzulegen und dem Auftraggeber 
Vorschläge für eine neue Preisvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu unterbreiten. 


 
4.6 Werden von bauausführenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom 


Vertrag ausgeführt, ist der Auftraggeber hiervon unverzüglich zu unterrichten. 
 


 
§ 5 Kostenermittlungen, Kostenkontrolle 


 
5.1 Der Auftragnehmer hat spätestens nach Abschluss der Vorplanung eine Kostenschätzung zu erstellen, spätestens 


nach Abschluss der Entwurfsplanung eine Kostenberechnung (ggf. auch als Grundlage für die Honorarberechnung). 
Die Kostenberechnung ist eine wichtige Finanzierungsgrundlage für den Auftraggeber und dementsprechend mit 
größter Sorgfalt zu erstellen. 


 


 
5.2 Die Kosten sind nach DIN 276 in der neuesten Fassung (oder analog der DIN 276) zu ermitteln, oder – wenn verlangt 


– nach einer anderen Kostengliederungssystematik (z.B. im Verkehrswegebau nach einer anderen Gliederung). Die 
jeweiligen Kostenermittlungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen, einzelne Ansätze auf Verlangen auch zu 
begründen. Kostenermittlungen sind – wenn verlangt – nach den Formblättern – KFB (A/I) Kosten 1 oder Kosten 2 zu 
erstellen (s. HKVM). 


 
5.3 Vor Einleitung des Vergabeverfahrens hat der Auftragnehmer die voraussichtlichen Kosten auf Grundlage eines von 


ihm bepreisten Leistungsverzeichnisses zu ermitteln. Dies gilt auch für den Objektplaner der Verkehrsanlagen, wenn 
ihm die Leistungsphase 6 übertragen wurde. 


 
5.4 Kostenermittlungen sind unverzüglich fortzuschreiben, sobald sich die Grundlagen der Ermittlungen ändern (z.B. 


Pläne). Der Auftraggeber ist in allen Leistungsphasen über zu erwartende wesentliche Kostenänderungen stets 
rechtzeitig zu unterrichten, auch in der Phase der Bauausführung (z.B. bei größeren Mengenänderungen, Nachträgen 
oder Bauzeitverschiebungen). 


 
5.5 


 


 
5.6 


Der  Auftraggeber  unterstützt  den  Auftragnehmer  bei  Erstellung  der  Kostenermittlungen.  Insbesondere  stellt  der 
Auftraggeber bei Bedarf erforderliche Unterlagen zur Verfügung (z.B. Rechnungen). 
 
Für Fachplaner, die nur Kostenbeiträge an Objektplaner zu liefern haben, gelten die vorstehenden Regelungen 
sinngemäß. 


 
§ 6 Bauleiter nach Bauordnungsrecht 


 
6.1 Der Auftragnehmer, der die Objektüberwachung / Örtliche Bauüberwachung in Auftrag hat, ist zugleich auch Bauleiter 


i.S. des Bauordnungsrechts, sofern nicht anderes vereinbart wird. 
 


6.2 Die öffentlich-rechtliche Bauleitertätigkeit nach dem Bauordnungsrecht ist mit dem Honorar für die Grundleistungen 
"Objektüberwachung" bzw. mit dem Honorar für die Örtliche Bauüberwachung abgegolten. 
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Anhang 
 


Richtlinien für die Prüfung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten 
 


Fachtechnische und rechnerisch Prüfung durch den Auftragnehmer 
 


Mit dem Vermerk auf Baurechnungen "Fachtechnisch (sachlich) und rechnerisch richtig" bestätigt der Auftragnehmer 
insbesondere, dass 


 
die  Vertragspreise   in  die   Rechnungen   richtig   übernommen    worden   sind  (Einheitspreise,    Pauschalpreise, 
Stundenlohnverrechnungssätze), 


 


die Rechnungen keine Rechenfehler  enthalten, 
 


die Mengen  aus Zeichnungen  oder Aufmaßen  richtig ermittelt und in die Rechnungen  richtig übertragen  worden 
sind (ggf. auch die Abrechnungsregelungen   der VOB/C beachtet worden sind), 


 


die vertraglichen  Abrechnungseinheiten   des LV in die Rechnungen übernommen  worden sind, 


die Bau- /Teilleistungen,  für die Zahlungen gefordert werden, vollständig und mängelfrei erbracht worden sind, den 


Bau- /Teilleistungen,  für die Zahlungen  gefordert werden, ein wirksamer Auftrag des Auftraggebers  zugrunde 
liegt bzw. das bauausführende  Unternehmen  nicht eigenmächtig  gehandelt  hat (gilt auch für die Ausführung  von 
Bedarfs-/Eventualpositionen   oder Nachtragsleistungen), 


 


die Rechnungen  prüffähig  übergeben  worden  sind und somit eine der Fälligkeitsvoraussetzungen   gegeben  ist 
(z.B. Aufmaße, Stundenlohnzettel,  Entsorgungsnachweise   vollständig und prüffähig beigefügt sind), 


 


übergabepflichtige    Bau-  /Teilleistungen  ,  für  die  Zahlungen   gefordert  werden,  tatsächlich  auch  übergeben 
worden sind (z.B. Bestandspläne,  Standsicherheitsnachweise), 


 


etwaige  Nachtrags-  / Zusatzforderungen   der Bauunternehmer  (z.B. wegen Mehr- oder Mindermengen  nach § 2 
Abs. 3 VOB/B,  wegen  geänderter,  wegfallender  oder zusätzlicher  Leistungen  nach § 2 Abs. 4, 5, 6 oder 9 VOB/B 
oder nach § 2 Abs 7 Nr. 2 VOB/B, wegen Bauzeitverzögerungen   nach 6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB oder aus 
Preisgleitklauseln)  dem Grunde und der Höhe nach zutreffend sind, 


 
etwaige  Vergütungs-   /Preisminderungsansprüche    des  Auftraggebers     (z.B.  Preisnachlässe,   wegen 
angeordneter    Minderleistungen    nach   §   2   Abs.   5   VOB/B   oder   nach   den   ZTV   -Straßenbau    oder   aus 
Preisgleitklauseln)  geltend gemacht worden sind, 


 


Zurückbehaltungsrechte    oder  Aufrechnungsmöglichkeiten        des  Auftraggebers   aus  demselben 
Vertragsverhältnis  nach den §§ 273, 320, 387 ff., 641 Abs. 3 BGB (z.B. Zahlungseinbehalte   wegen Mängel oder 
Aufrechnungen  für Bauwasser,  Baustrom und dergl.) bei Feststellung  des auszuzahlenden  Betrags berücksichtigt 
worden sind. 


 
Das Ergebnis der Rechnungsprüfung (z.B. Streichungen, Berichtigungen, Zahlungseinbehalte oder Aufrechnungen) ist in 
geeigneter Form zu dokumentieren. 


 
Bei vereinbarten Skonti ist die Rechungsprüfung und - übergabe zu beschleunigen. 


 
Restliche (sachliche) Prüfung durch den Auftraggeber 


 


Nach Übergabe  der fachtechnisch  und rechnerisch  geprüften  Rechnungen  obliegt dem Auftraggeber  die "restliche 
(sachliche) Feststellung"  zu den Rechnungen,  insbesondere  die Prüfung 


 
etwaiger  Aufrechnungsmöglichkeiten bzw.  Schadensersatzforderungen des  Auftraggebers   gegenüber  dem 
Bauunternehmer  (z.B. in Haftungsfällen,  bei Bauunternehmerverzug   oder bei mängelbedingten  Folgeschäden), 


 
etwaiger  weiterer  Aufrechnungsmöglichkeiten (z.B.  bei Gegenforderungen   des Auftraggebers,  die nicht aus 
demselben Vertragsverhältnis  stammen), 


 


einer Aufrechnung mit Vertragsstrafen  (im Benehmen mit dem Auftragnehmer), 


etwaiger Forderungsabtretungen   oder -pfändungen , 


von Forderungen  des Auftraggebers  in Insolvenzangelegenheiten  , 


der Bauabzugssteuer  oder 


etwaiger Versicherungsfälle  (z.B. Bauleistungsversicherung). 
 


Bei vereinbarten Skonti ist beschleunigte Zahlung Sache des Auftraggebers. 
 


Dem  Auftraggeber  obliegt  die  Verwertung  bzw.  Geltendmachung  von  Sicherheiten  (z.B.  Bürgschaftsansprüche  bei 
überzahlten Abschlagszahlungen) sowie die förmliche Schlusszahlungsmitteilung. 
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- frei - 





